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HERZLICHE EINLADUNG ZUM  
Seegartenkonzert des Musikverein Allensbach -  
das letzte Konzert auf der alten Seegartenbühne 

Beginn 11 Uhr 
anschließend Instrumentenvorstellung für Kinder und Jugendliche 



2 | FREITAG, 13. SEPTEMBER 2019    MITTEILUNGSBLATT DER GEMEINDE ALLENSBACH

APOTHEKENNOTDIENSTE
 24 Std. Dienst ab 8.30 Uhr 
RADOLFZELL/ SINGEN:    
Samstag, 14.09. Residenz (Radolfzell)
  
KONSTANZ:    
Samstag, 14.09. im Seerhein-Center  
Sonntag, 15.09. Lago

MÜLLTERMINE
Sa. 14.09. Grünabfall Riesenberg 
Do. 19.09. Biomüll  

Öffnungszeiten Recyclinghof 
(März bis Oktober)

dienstags: 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr
freitags: 15.30 Uhr bis 18.00 Uhr
samstags: 09.30 Uhr bis 12.00 Uhr

ÄRZTE
Ärztlicher Notfalldienst 
an Wochenenden und Feiertagen 116 117

Zahnärztliche Notrufnummer  
 0180/3222555-25

Rettungsdienst/Krankentransport/ 
Wasserrettung 112

NOTRUFE
Feuerwehr 112

Notruf 110

Polizeiposten Allensbach  97149 
nach Dienstschluss  
über Konstanz 07531/995-1222

Wasserschutzpolizei Reichenau 07534/97190

Strom- und Gasversorgung 0800/3629477

Wasserversorgung Störung 801-80

SPRECHZEITEN DER VERWALTUNG
RATHAUS ALLENSBACH Tel. 801-0
Mo. – Fr.  08:00 – 12:00 Uhr
Mi.  16:30 – 18:30 Uhr

ORTSVERWALTUNG HEGNE Tel.: 801-935
Mi.  16:30 – 18:30 Uhr

ORTSVERWALTUNG KALTBRUNN Tel.: 801-936
Mo.  19:00 – 20:00 Uhr 
nach telefonischer Vereinbarung
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WICHTIGE 
RUFNUMMERN

Marktstand zur Fairen Woche 
Das CAB (Christliches Aktionsbündnis) und die Lokale Agenda 21 bieten eine Auswahl an fair 
gehandelten Produkten auf dem Wochenmarkt an. Von Kaffee und Lebensmitteln bis zu Ge-
schenkartikeln haben wir ein buntes Angebot zusammengestellt. Wir informieren Sie über Fairen 
Handel und wie sich dieser auf die Geschlechtergerechtigkeit auswirkt. 
Besuchen Sie unseren Stand am Donnerstag, 19.09.2018 zwischen 9.00 und 12.30 Uhr auf 
dem Allensbacher Wochenmarkt. 
Der Verkaufserlös aus unserer Aktion geht an das CAB-Projekt „Wohnheim für Studentinnen in 
Bamenda (Kamerun)“. 

 

„Mitte(n) am See“ – Start des Planungswettbewerbs 
Im März 2019 haben Sie Ihre Ideen und Wünsche für die Gestaltung der Ortsmitte für das Gebiet 
„Mitte(n) am See“ eingebracht. Diese Anregungen hat der Gemeinderat diskutiert und daraufhin 
entschieden, für das Projektgebiet einen Planungswettbewerb durchzuführen. 
  
Um Sie über die nächsten Schritte im Planungswettbewerb zu informieren findet eine Informa-
tionsveranstaltung statt: 
  
Wann: Montag, den 16.09.2019 von 18:30 – 20:30 Uhr  
Wo:  Pfarrheim Allensbach, Kirchgasse 2  
  
Währen dieser Veranstaltung werden Sie zum Projektgebiet auf den aktuellen Stand gebracht 
und erfahren, welche Vorgaben die Planer für ihre Entwürfe bekommen. Zusätzlich haben Sie 
die Möglichkeit, die wesentlichen Inhalte des Auslobungstextes zu diskutieren und Rückfragen 
zu stellen.   
Seien Sie dabei - wir freuen uns auf Ihr Kommen 

Bild: Achim Mende 
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SWR2 Hörfunk – Aufzeichnung beim 
BODENSEEFESTIVAL in Allensbach 

Allensbach war dieses Jahr beim Internationalen Boden-
seefestival vertreten. 

Das voll besetzte Konzert mit Cuncordu e Tenore de Orosei 
& Ernst Reijseger „The Face of God“ in der Reihe Jazz und 
mehr in der ev. Gnadenkirche wurde vom SWR2 (Hörfunk) 
aufgezeichnet. 

Der Mitschnitt wird am 17.09.2019 in der Reihe MUSIK 
GLOBAL um 23:03 Uhr gesendet. 
 
 

Daheim zu Gast 
Allensbacher übernachten in Allensbach  
Nehmen Sie sich eine Auszeit und lassen Sie sich daheim in 
Allensbach verwöhnen. Verbringen Sie eine Nacht für 40,-€ 
pro Zimmer/Fass in einer der teilnehmenden Unterkünfte 
und erleben Sie Allensbach aus der Sicht des Gastes. 

Wollten Sie vielleicht immer schon mal im Schloss Freu-
dental übernachten oder eine Nacht im Schlaff ass auf dem 
Campingplatz Hegne verbringen? Übernachten Sie unter 
wilden Tieren im Landgasthaus Mindelsee, schlafen Sie 
himmlisch im Hotel St. Elisabeth oder wie auf Rosen ge-
bettet im Haus Rose. Die Gastgeber und Gastgeberinnen in 
Allensbach freuen sich auf Sie! 

Anmeldung im Kultur- und Tourismusbüro und weitere 
Informationen im Blättle beiliegenden Flyer. 

Saisonauftakt der Hühner 
Die Frauen 1 des SV Allensbach star-
ten mit einem Heimspiel am Samstag, 
14.9., in die neue Drittligasaison. 
Gegner ist der HCD Gröbenzell. An-
wurf ist um 19.30 Uhr. 
Im Rahmen des Autohaus Brodmann 
Heimspieltags ist auch schon im Vor-
feld einiges geboten. Wir freuen uns 
auf euren Besuch. 
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Bekanntmachung über die Durchführung des Volksbegehrens  Artenschutz  - „Rettet die Bienen“ über das 
„Gesetz zur Änderung des Naturschutzgesetzes und des Landwirtschafts- und Landeskulturgesetzes“ 
In Baden-Württemberg wird das Volksbegehren 
  
Artenschutz - „Rettet die Bienen“ über das 
„Gesetz zur Änderung des Naturschutzgesetzes 
und des Landwirtschafts- und Landeskulturge-
setzes“ 
  
durchgeführt. 
  
Wer das Volksbegehren unterstützen möchte, 
kann dies im Rahmen der freien oder amtlichen 
Sammlung tun. 
 
1.  Bei der freien Sammlung, die am Diens-

tag, den 24. September 2019 beginnt, 
besteht die Möglichkeit, sich innerhalb 
eines Zeitraums von sechs Monaten, also 
bis Montag, den 23. März 2020, in von 
den Vertrauensleuten des Volksbegehrens 
oder deren Beauftragten ausgegebene 
Eintragungsblätter zur Unterstützung des 
Volksbegehrens einzutragen. 

 
2.  Bei der amtlichen Sammlung werden 

bei den Gemeindeverwaltungen wäh-
rend der allgemeinen Öffnungszeiten 
Eintragungslisten zur Unterstützung des 
Volksbegehrens aufgelegt. Die amtliche 
Sammlung dauert drei Monate und star-
tet am Freitag, den 18. Oktober 2019 und 
endet am Freitag, den 17. Januar 2020.

  
  Die Eintragungsliste für die Gemeinde  

Allensbach wird in der Zeit vom  18. Okto-
ber 2019 bis 17. Januar 2020 im Rathaus, 
Ordnungsamt, Rathausplatz 8, zu folgen-
den Öffnungszeiten 

  Montag bis Freitag von 08.00 Uhr bis 
12.00 Uhr und 

 Mittwoch von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr 
  für Eintragungswillige zur Eintragung  

bereitgehalten. 
  Der Zugang ist barrierefrei/rollstuhlge-

eignet möglich. 
 
3.  Zur Eintragung in die Eintragungsliste 

oder das Eintragungsblatt ist nur berech-
tigt, wer im Zeitpunkt der Unterzeich-
nung im Land Baden-Württemberg zum 
Landtag wahlberechtigt ist. Dies sind alle 
Personen, die am Tag der Eintragung

 - mindestens 18 Jahre alt sind,
 -  die deutsche Staatsangehörigkeit besit-

zen,
 -  seit mindestens drei Monaten in Ba-

den-Württemberg ihre Wohnung, bei 
mehreren Wohnungen ihre Hauptwoh-
nung haben oder sich sonst gewöhnlich 
aufhalten, und

 -  nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen 
sind. Vom Wahlrecht ausgeschlossen 
sind Personen, die ihr Wahlrecht infolge 
Richterspruchs verloren haben. 

 
4.  Eintragungsberechtigte können bei der 

amtlichen Sammlung ihr Eintragungs-
recht nur in der Gemeinde ausüben, 

in der sie ihre Wohnung, bei mehreren 
Wohnungen ihre Hauptwohnung haben. 
Eintragungsberechtigte ohne Wohnung 
können sich in der Gemeinde eintragen, 
in der sie sich gewöhnlich aufhalten. 

 
5.  Jeder Eintragungsberechtigte darf sein 

Eintragungsrecht nur einmal ausüben, 
folglich nur eine Unterstützungsunter-
schrift leisten.

 
 
6.  Bei der freien Sammlung hat die oder 

der Eintragungsberechtigte auf dem Ein-
tragungsblatt den Familiennamen, die 
Vornamen, das Geburtsdatum, die An-
schrift (Hauptwohnung) sowie den Tag 
der Unterzeichnung anzugeben und dies 
persönlich und handschriftlich zu unter-
schreiben. Durch Ankreuzen muss bestä-
tigt werden, dass vor der Unterzeichnung 
des Eintragungsblattes die Möglichkeit 
bestand, den Entwurf der Gesetzesvor-
lage und deren Begründung einzusehen. 
Eintragungen, die die unterzeichnende 
Person nicht eindeutig erkennen lassen, 
weil sie z. B. unleserlich oder unvollstän-
dig sind, oder die erkennbar nicht ei-
genhändig unterschrieben sind oder das 
Datum der Unterzeichnung fehlt, sind 
ungültig.

 
  Das Eintragungsblatt ist für die Beschei-

nigung des Eintragungsrechts entweder 
von den Vertrauensleuten des Volksbe-
gehrens, deren Beauftragten oder der un-
terzeichnenden Person selbst spätestens 
bis Montag, den 23. März 2020, bei der 
Gemeinde einzureichen, in der die Woh-
nung, bei mehreren die Hauptwohnung 
oder der gewöhnliche Aufenthalt besteht. 

 
7.  Eine Eintragung in die bei der Gemeinde 

ausgelegte Eintragungsliste kann erst er-
folgen, wenn die Gemeinde aufgrund der 
dort vorhandenen melderechtlichen An-
gaben feststellt, dass die Person eintra-
gungsberechtigt ist. Eintragungswillige, 
die der oder dem Gemeindebediensteten 
nicht bekannt sind, haben sich auf Ver-
langen auszuweisen. Eintragungswillige 
sollen daher zur Eintragung ihren Perso-
nalausweis mitbringen. 

 
8.  Die Unterschrift auf dem Eintragungs-

blatt oder der Eintragungsliste kann nur 
persönlich und handschriftlich geleistet 
werden. Wer nicht unterschreiben kann, 
aber das Volksbegehren unterstützen will, 
muss dies bei der Gemeinde zur Nieder-
schrift erklären. Dies ersetzt die Unter-
schrift. 

 
9.  Gegenstand des Volksbegehrens ist der 

folgende Gesetzentwurf mit Begründung. 
Dieser wird von den Vertrauensleuten der 
Antragsteller oder deren Beauftragten 

bei der Ausgabe der Eintragungsblätter 
zur Einsichtnahme bereitgehalten und 
bei der Gemeinde im Eintragungsraum 
zur Einsicht ausgelegt:

  
„Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Naturschutzgesetzes und des Landwirt-

schafts- und Landeskulturgesetzes 
  
A. Zielsetzung 
  
Durch das Änderungsgesetz werden im Na-
turschutzgesetz (NatSchG) sowie im Land-
wirtschafts- und Landeskulturgesetz (LLG) 
notwendige Ergänzungen und Anpassungen 
vorgenommen, mit welchen die Sicherung 
der Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten in 
Baden-Württemberg gewährleistet werden 
soll. Dazu wird das Ziel, die Vielfalt der Ar-
ten innerhalb der Landesgrenzen des Landes 
Baden-Württemberg zu schützen, in Geset-
zesform eingeführt. Um dieses Ziel zu errei-
chen, wird der Einsatz von Pestiziden (Pflan-
zenschutzmittel und Biozide) auf bestimmten 
Schutzflächen neu geregelt. Zusätzlich werden 
Änderungen im Landwirtschafts- und Lan-
deskulturgesetz vorgenommen, um sicherzu-
stellen, dass auf land- und forstwirtschaftlich 
genutzten Flächen das verbindliche Ziel des 
Artenschutzes nicht durch den Einsatz von 
Pestiziden konterkariert und vermehrt die Ar-
tenvielfalt unterstützende ökologische Land-
wirtschaft betrieben wird. Die Reduktion des 
Pestizideinsatzes wird als gesetzlich formu-
liertes Ziel manifestiert. Des Weiteren wird 
die Pflicht des Landes zu einer besseren und 
transparenten Dokumentation der erreichten 
Fortschritte festgeschrieben. 
  
B. Wesentlicher Inhalt 
  
Der Gesetzentwurf hat zum Ziel die Artenviel-
falt zu stärken, welches durch folgende Inhalte 
erreicht werden soll: 
 
•	 Stärkung des Ziels, dem Rückgang der Ar-

tenvielfalt in Flora und Fauna und dem Ver-
lust von Lebensräumen entgegenzuwirken 
sowie die Entwicklung der Arten und deren 
Lebensräume zu befördern als Regelungsge-
genstand (Artikel 1 Nummer 1)

•	 Bessere Verankerung des Ziels, die Artenviel-
falt zu schützen, in den einschlägigen Bil-
dungs- und Ausbildungsangeboten öffentli-
cher Träger (Artikel 1 Nummer 2)

•	 Wirksamer Schutz des Biotopverbundes 
durch flächendeckende planerische Siche-
rung (Artikel 1 Nummer 3)

•	 Schutz für extensiv genutzte Obstbaum-
wiesen, Obstbaumweiden und Obstbau-
mäcker mit hochwachsenden Obstbäumen 
(Streuobstbestände) (Artikel 1 Nummer 4)

•	 Verbot von Pestiziden auf naturschutzrecht-
lich besonders geschützten Flächen, bei klar 
definierten Ausnahmen (Artikel 1 Nummer 5)

•	 Einforderung geeigneter Maßnahmen, um 
den Anteil der ökologischen Landwirtschaft 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
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auf der landwirtschaftlich genutzten Fläche 
in Baden-Württemberg bis 2035 schrittwei-
se auf 50 Prozent anzuheben sowie Umstel-
lung landeseigener Landwirtschaftsbetriebe 
auf ökologische Landwirtschaft (Artikel 2)

•	 Verpflichtung zur Erarbeitung einer Strategie 
bis 1. Januar 2022 zur Reduktion des Pes-
tizideinsatzes um 50 Prozent bis zum Jahr 
2025 (Artikel 2) 

  
C. Alternativen 
  
Zu den vorgelegten Änderungen bestehen kei-
ne Alternativen. 
  
D. Wesentliche Ergebnisse der Regelungs-
folgenabschätzung und Nachhaltigkeitsprü-
fung 
  
Bei den vorgelegten Änderungen handelt es 
sich um notwendige Ergänzungen und Anpas-
sungen bestehender Gesetze, um das Artens-
terben in Baden-Württemberg aufzuhalten und 
die Artenvielfalt zu stärken. Die Neufassungen 
von § 7, § 22, § 33a und § 34 NatSchG sowie 
von § 2 LLG dienen der Erfüllung der im neu 
gefassten § 1a NatSchG gestärkten Zielsetzung 
der Sicherung von Artenvielfalt. Die Reduktion 
von Pestizideinsätzen und der Ausbau ökologi-
scher Landwirtschaft stehen erwiesenermaßen 
in direktem Zusammenhang mit der Verbesse-
rung der Artenvielfalt. Da deren Sicherstellung 
und Förderung wiederum Abstimmungsge-
genstand des beantragten Volksbegehrens ist, 
ergibt sich der Bedarf der genannten Gesetze-
sänderungen daraus. Die Anpassungen in Aus- 
und Weiterbildung scheinen als notwendige 
Voraussetzung, um alle Beteiligten besser auf 
die genannten Änderungen vorzubereiten. In-
sofern sind diese wesentlichen Veränderungen 
als im Sinne der Zielerreichung angemessen zu 
bewerten. 
  
Die Änderungen führen nicht zu zwangsläufi-
gen finanziellen Mehrbelastungen für öffent-
liche oder private Haushalte. Die Regelungs-
folgen des Änderungsgesetzes werden damit 
insgesamt als positiv abgeschätzt. Die Ände-
rungen sind als nachhaltig einzuordnen.   
  
Der Landtag wolle beschließen, 
  
dem nachstehenden Gesetzentwurf seine Zu-
stimmung zu erteilen: 
  

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Naturschutzgesetzes und Landwirtschafts- 

und Landeskulturgesetzes 
  

Artikel 1 
Änderungen des Naturschutzgesetzes 

Das Naturschutzgesetz vom 23. Juni 2015 (GBl. 
S. 585), zuletzt geändert durch Art. 1 des Ge-
setzes vom 21.11.2017 (GBl. S. 597, ber. S. 643, 
ber. 2018, S. 4) wird wie folgt geändert: 
 
1. Nach § 1 wird folgender § 1a eingefügt: 
  

„§ 1a 
Artenvielfalt 

  
Über § 1 Abs. 2 BNatSchG hinaus verpflichtet 
sich das Land im besonderen Maße dem Rück-
gang der Artenvielfalt in Flora und Fauna und 

dem Verlust von Lebensräumen entgegenzu-
wirken sowie die Entwicklung der Arten und 
deren Lebensräume zu befördern.” 
 
2. § 7 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 
  
„(3) Die Träger der land-, forst- und fischer-
eiwirtschaftlichen Ausbildung und Beratung 
sollen die Inhalte und Voraussetzungen einer 
natur- und landschaftsverträglichen Land-, 
Forst- und Fischereiwirtschaft, insbesondere 
mit dem Ziel, die biologische Artenvielfalt in der 
landwirtschaftlichen Produktion durch ökolo-
gische Anbauverfahren zu erhalten und zu för-
dern, im Rahmen ihrer Tätigkeit vermitteln.“ 
 
3. § 22 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
  
Die Worte „soweit erforderlich und geeignet” 
werden gestrichen. 
 
4. Nach § 33 wird folgender § 33a eingefügt:
  

„§ 33a 
Erhalt von Streuobstbeständen   

(1) Extensiv genutzte Obstbaumwiesen, Obst-
baumweiden oder Obstbaumäcker aus hoch-
stämmigen Obstbäumen mit einer Fläche ab 
2.500 Quadratmetern mit Ausnahme von Bäu-
men, die weniger als 50 Meter vom nächstge-
legenen Wohngebäude oder Hofgebäude ent-
fernt sind (Streuobstbestände) sind gesetzlich 
geschützt. Die Beseitigung von Streuobstbe-
ständen sowie alle Maßnahmen, die zu deren 
Zerstörung, Beschädigung oder erheblichen 
Beeinträchtigung führen können, sind verbo-
ten. Pflegemaßnahmen, die bestimmungsge-
mäße Nutzung sowie darüberhinausgehende 
Maßnahmen, die aus zwingenden Gründen der 
Verkehrssicherheit erforderlich sind, werden 
hierdurch nicht berührt. 
  
(2) Die untere Naturschutzbehörde kann Be-
freiungen von den Verboten nach Absatz 1 
unter den Voraussetzungen des § 67 Absatz 1 
und 3 des Bundesnaturschutzgesetzes erteilen. 
Bei Befreiungen aus Gründen der Verkehrs-
sicherheit liegen Gründe des überwiegenden 
öffentlichen Interesses in der Regel erst dann 
vor, wenn die Maßnahmen aus Gründen der 
Verkehrssicherheit zwingend erforderlich sind 
und die Verkehrssicherheit nicht auf andere 
Weise erhöht werden kann. Der Verkehrssi-
cherungspflichtige hat die aus Gründen der 
Verkehrssicherung notwendigen Maßnahmen 
in Abstimmung mit der Naturschutzbehörde 
vorzunehmen. Die Befreiung wird mit Neben-
bestimmungen erteilt, die sicherstellen, dass 
der Verursacher Eingriffe in Streuobstbestände 
unverzüglich durch Pflanzungen eines gleich-
wertigen Streuobstbestandes in räumlicher 
Nähe zum Ort des Eingriffs auszugleichen hat. 
  
(3) Im Falle eines widerrechtlichen Eingriffs ist 
dem Verursacher durch die Naturschutzbehör-
de die Wiederherstellung eines gleichwertigen 
Zustands durch Ersatzpflanzungen aufzuerle-
gen.“ 
 
5. § 34 wird wie folgt neu gefasst: 
  

„§ 34 
Verbot von Pestiziden   

Die Anwendung von Pestiziden (Pflanzen-

schutzmittel und Biozide) gemäß Artikel 3 
Nummer 10 der Richtlinie 2009/128/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 
21. Oktober 2009 über einen Aktionsrahmen 
der Gemeinschaft für die nachhaltige Ver-
wendung von Pestiziden (ABl. L 309 vom 24. 
November 2009, S. 71) in der jeweils gelten-
den Fassung ist in Naturschutzgebieten, in 
Kern- und Pflegezonen von Biosphärengebie-
ten, in gesetzlich geschützten Biotopen, in 
Natura 2000-Gebieten, bei Naturdenkmälern 
und Landschaftsschutzgebieten, soweit sie der 
Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstel-
lung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushalts oder der Regenerationsfähig-
keit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der 
Naturgüter, einschließlich des Schutzes von 
Lebensstätten und Lebensräumen bestimmter 
wild lebender Tier- und Pflanzenarten dienen, 
verboten. Die untere Naturschutzbehörde kann 
auf Antrag die Verwendung bestimmter Mittel 
im Einzelfall zulassen, soweit eine Gefährdung 
des Schutzzwecks der in Satz 1 genannten 
Schutzgebiete oder geschützten Gegenstän-
de nicht zu befürchten ist. Die höhere Natur-
schutzbehörde kann die Verwendung dieser 
Mittel für das jeweilige Gebiet zulassen, soweit 
eine Gefährdung des Schutzzwecks der in Satz 
1 genannten Schutzgebiete oder geschützten 
Gegenstände nicht zu befürchten ist. Das zu-
ständige Ministerium berichtet jährlich dem 
Landtag über die erteilten Ausnahmen. Weiter-
gehende Vorschriften bleiben unberührt.” 
 
6. § 71 wird wie folgt geändert: 
  
Es wird ein neuer Absatz 4 angefügt: 
  
„(4) In den Grenzen des § 34 in der Fassung des 
Gesetzes vom 21.11.2017 (GBl. S. 597, ber. S. 
643, ber. 2018, S. 4) darf ein Einsatz von Pesti-
ziden noch bis zum 1. Januar 2021 fortgeführt 
werden.“ 
 
7. Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzu-
passen. 
  

Artikel 2 
Änderung des Landwirtschafts- und Landes-

kulturgesetzes (LLG) 
Das Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz 
vom 14. März 1972, zuletzt geändert durch Ar-
tikel 50 der Verordnung vom 23. Februar 2017 
(GBl. S. 99, 105), wird wie folgt geändert: 
  
Nach § 2 werden folgende §§ 2a und 2b ein-
gefügt: 
  

„§ 2a 
Ökologischer Landbau 

  
(1) Zur Förderung der Artenvielfalt im Sinne von 
§ 1a des Gesetzes zum Schutz der Natur und 
zur Pflege der Landschaft vom 23. Juni 2015 
(GBl. S. 585) in der jeweils geltenden Fassung 
verfolgt das Land das Ziel, dass die landwirt-
schaftlich genutzten Flächen in Baden-Würt-
temberg nach und nach, bis 2025 zu mindes-
tens 25 Prozent und bis 2035 zu mindestens 50 
Prozent, gemäß den Grundsätzen des ökologi-
schen Landbaus gemäß der Verordnung (EG) Nr. 
834/2007 und des Gesetzes zur Durchführung 
der Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft 
oder der Europäischen Union auf dem Gebiet 
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des ökologischen Landbaus (Öko-Landbauge-
setz − ÖLG) in der jeweils geltenden Fassung 
bewirtschaftet werden. 
  
(2) Staatliche Flächen, die sich in Eigenbewirt-
schaftung befinden (Staatsdomänen), sind ab 
dem 1. Januar 2022 vollständig gemäß den 
Vorgaben zum ökologischen Landbau gemäß 
der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 und des 
Öko-Landbaugesetzes in den jeweils geltenden 
Fassungen zu bewirtschaften. 
  
(3) Verpachtete landwirtschaftliche Flächen in 
Landeseigentum werden an nach den Grund-
sätzen des Ökologischen Landbaus gem. Ab-
satz 2 wirtschaftende Betriebe verpachtet. In 
den Pachtverträgen wird zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt festgelegt, dass die Flächen gemäß 
den Grundsätzen des ökologischen Landbaus 
zu bewirtschaften sind. In Härtefällen ist auch 
eine naturschutzorientierte Bewirtschaftung 
unter Verzicht auf den Einsatz von Pestiziden 
gemäß Artikel 3 Nummer 10 der Richtlinie 
2009/128/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 21. Oktober 2009 über ei-
nen Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die 
nachhaltige Verwendung von Pestiziden (ABl. 
L 309 vom 24. November 2009, S. 71) in der 
jeweils geltenden Fassung und mineralischem 
Stickstoffdünger zulässig. 
  
(4) Einmal jährlich ist dem Landtag durch das 
zuständige Ministerium ein Statusbericht zu 
den ökologisch genutzten Landwirtschaftsflä-
chen zu erstatten. 
  

§ 2b 
Reduktion des Pestizideinsatzes 

  
(1) Der Einsatz von Pestiziden gemäß Artikel 3 
Nummer 10 der Richtlinie 2009/128/EG des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 21. 
Oktober 2009 über einen Aktionsrahmen der 
Gemeinschaft für die nachhaltige Verwendung 
von Pestiziden (ABl. L 309 vom 24. November 
2009, S. 71) in der jeweils geltenden Fassung 
in der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft so-
wie im Siedlungs- und Verkehrsbereich soll bis 
2025 um mindestens 50 Prozent der jeweiligen 
Flächen reduziert werden. 
  
(2) Hierfür wird die Landesregierung bis zum 
1. Januar 2022 eine Strategie erarbeiten. Die 
Entwicklung und Umsetzung der Strategie wird 
durch einen Fachbeirat aus zuständigen Behör-
den und Verbänden (Umwelt-, Bauern-, Forst-, 
Gartenbau- und Kommunalverbände) begleitet. 
  
(3) Das zuständige Ministerium ermittelt jähr-
lich den Einsatz von chemisch-synthetischen 
Pestiziden nach Fläche und, wenn möglich, 
nach Wirkstoffmenge und Behandlungsinten-
sität und veröffentlicht diese Ergebnisse. 
  
(4) Das zuständige Ministerium berichtet dem 
Landtag jährlich in schriftlicher Form über die 
Ergebnisse der Pestizidreduktion.“ 
  

Artikel 3 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkün-
dung in Kraft. 
  

Begründung 
  
A. Allgemeiner Teil  
  
Gegenwärtig wird auch in Baden-Württemberg 
ein dramatischer Artenverlust verschiedenster 
Gruppen von Tieren und Pflanzen festgestellt. 
Gerade der drastische Rückgang der Artenviel-
falt, insbesondere den Insekten, den Amphi-
bien, den Reptilien, den Fischen, den Vögeln 
und den Wildkräutern ist durch einschlägige 
Untersuchungen eindeutig nachgewiesen (vgl. 
aktuelle Roten Listen und Artenverzeichnisse 
Baden-Württembergs). Als wesentliche Ur-
sachen wissenschaftlich anerkannt sind der 
übermäßige Einsatz von Düngemitteln (Dalton 
und Brand-Hardy, 2003; Isbell et al., 2013) und 
Pestiziden (Meehan et al., 2011; UBA, 2017) so-
wie die strukturelle Verarmung der Landschaft 
(Fabian et al., 2013). Jede verlorene Art und 
jeder gestörte Lebensraum ist nicht nur ein 
Verlust an Stabilität des natürlichen Lebensge-
füges, sondern auch eine Beeinträchtigung der 
Lebensqualität der Menschen. Der vorliegende 
Gesetzentwurf zur Änderung des Naturschutz-
gesetzes und des Landwirtschafts- und Landes-
kulturgesetzes leistet durch die Verbesserung 
und Ergänzung des baden-württembergischen 
Naturschutzgesetzes und des baden-württem-
bergischen Landwirtschafts- und Landeskul-
turgesetzes einen wirksamen Beitrag zu Erhalt 
und Stärkung unseres Artenreichtums in Ba-
den-Württemberg. Da in Baden-Württemberg 
das für Landwirtschaft zuständige Ministerium 
bereits mit der Ausarbeitung einer Pestizidre-
duktionsstrategie beauftragt ist und anderer-
seits die Schutzgebiete, in denen der Pesti-
zideinsatz verboten ist, im Naturschutzgesetz 
aufgeführt sind, ist es erforderlich, beide Ge-
setze zu ändern, um einen wirksamen Schutz 
der Artenvielfalt zu ermöglichen. 
  
B. Einzelbegründung  
  
Zu Artikel 1: Änderung des Naturschutzgeset-
zes 
  
Zu 1.: Einfügung des § 1a 
  
Die Vorschrift ergänzt die Zielkonkretisierung 
in § 1 Abs. 2 bis 6 BNatSchG. Ziel des Gesetze-
sentwurfes ist es, dem Artenverlust, insbeson-
dere dem Rückgang der Insekten, entgegen-
zuwirken. Hierzu wird mit dem neuen Art. 1a 
das Ziel statuiert, die Artenvielfalt in Flora und 
Fauna zu erhalten und zu verbessern. 
  
Zu 2.: Änderung des § 7 
  
Die Wechselwirkung zwischen der Bewirtschaf-
tungsart auf landwirtschaftlichen Flächen und 
der dort in der mittelbaren und unmittelbaren 
Umgebung vorkommenden Artenvielfalt sind 
hinlänglich wissenschaftlich belegt (vgl. u.a. 
Thünen-Institut, 2019). So kommen auf ökolo-
gisch bewirtschafteten Flächen deutlich mehr 
Arten vor. Deswegen scheint es geboten, auch 
unabhängig von der Festlegung auf eine kon-
krete Bewirtschaftungsweise, Landwirte durch 
Qualifikation darin zu fördern, möglichst nach-
haltig und die Artenvielfalt fördernd zu wirt-
schaften, weil ihr Handeln einen unmittelbaren 
Effekt auf die Artenvielfalt hat. Geht das Land 
diesen Weg gesetzlich verbindlich, folgt daraus 

zwangsläufig die entsprechende Qualifizierung 
der in der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft 
beschäftigten Menschen. 
  
Zu 3.: Änderung des § 22 
  
Dem Biotopverbund kommt für den Schutz und 
die Sicherung der heimischen Tier- und Pflan-
zenarten, für die Erhaltung und Entwicklung 
funktionsfähiger ökologischer Wechselbezie-
hungen und für die Verbesserung des Zusam-
menhangs des europäischen Schutzgebiets-
netzes Natura 2000 entsprechend eine enorme 
Bedeutung zu. Der Biotopverbund ermöglicht 
zugleich Ausweich- und Wanderungsbewegun-
gen von Populationen klimasensibler Arten, die 
infolge des erwarteten Klimawandels notwen-
dig sind. Die Ursachen des Artenschwundes, 
der übermäßige Einsatz von Pflanzenschutz- 
und Düngemitteln sowie die strukturelle Ver-
armung der Landschaft kommen überwiegend 
im Offenland zum Tragen. Der gegenwärtige 
Rückgang der Biodiversität ist in seiner Drama-
tik deshalb hauptsächlich in landwirtschaftlich 
geprägten sowie aquatischen Lebensräumen zu 
beobachten. Die gesetzlichen Regelungen zur 
Schaffung eines Biotopverbundes berücksichti-
gen dies bisher nicht ausreichend. Eine wirk-
same Sicherung des Biotopverbundes erfordert 
eine flächendeckende planerische Sicherung 
des Biotopverbundes. 
  
Zu 4.: § 33a Erhalt von Streuobstbeständen 
  
Obstbaumwiesen, Obstbaumweiden oder Obst-
baumäcker sind von besonderer Bedeutung als 
Lebensraum für besonders geschützte Arten. 
Sie sind eine besondere Form der Kulturland-
schaft. Baden-Württemberg trägt im Vergleich 
zu anderen Bundesländern eine europaweite 
Verantwortung für diese Kulturlandschafts-
lebensräume. Streuobstwiesen befinden sich 
zumeist in Ortsrandlage, ein Schutzbedarf re-
sultiert daher aus der Inanspruchnahme für 
Bebauungen. Für einen wirksamen Schutz 
wurden vergleichsweise strenge Anforderun-
gen an den Ausgleich und damit gleichzeitig 
an die Möglichkeit der Erteilung einer Ausnah-
me vom gesetzlichen Biotopschutz formuliert. 
Es soll für Streuobstbestände analog zu § 9 
WaldG Baden-Württemberg ein Erhaltungs-
gebot gelten. Dies wurde bereits 1983 von der 
Landesanstalt für Umwelt (LfU) in der Veröf-
fentlichung „Schutz von Streuobstbeständen“ 
vorgeschlagen. 
  
Zu 5.: Neufassung des § 34 
  
Die nun aufgeführten Schutzgebiete haben alle 
eine Naturschutzfunktion und sind bedeutsam 
für den Erhalt der Artenvielfalt. Pestizide sind 
toxisch und tragen maßgeblich zum Artens-
terben bei. Auch in Schutzgebieten nimmt das 
Artensterben drastische Ausmaße an. So wurde 
in der Studie: „More than 75 percent decline 
over 27 years in total flying insect biomass in 
protected areas“ nachgewiesen, dass zwischen 
den Jahren 1989 und 2015 die Biomasse von 
Fluginsekten in Schutzgebieten in Deutschland 
um mehr als 75 % zurückgegangen ist. 
  
Pestizide wirken sich in vielfacher Hinsicht 
auf Lebensräume, Pflanzen und Tiere aus. Di-
rekte Folgen sind tödliche Auswirkungen auf 
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vermeintliche Schädlinge – aber auch „Kolla-
teralschäden“ an anderen Tieren und Pflanzen. 
Die Reduktion des Vorkommens einzelner Arten 
wirkt sich indirekt über die Nahrungskette auf 
andere Lebewesen aus und nimmt ihnen die 
Lebensgrundlage. Gleichzeitig schaffen Pestizi-
de Formen der Landwirtschaft, die natürliche 
Lebensräume zerstören: Monokulturen, enge 
Fruchtfolgen oder nicht heimische Früchte 
zerstören das eingespielte Gleichgewicht. Es 
ist nicht einfach, den Einfluss von Pestiziden 
auf die biologische Vielfalt aus dem Bündel an 
Einflussfaktoren herauszufiltern. Dass dieser 
Einfluss groß ist, wurde in einer 2010 veröf-
fentlichten, europaweiten Studie deutlich: Von 
dreizehn untersuchten Faktoren der landwirt-
schaftlichen Intensivierung hatte der Gebrauch 
von Insektiziden und Fungiziden die schäd-
lichsten Auswirkungen auf die Biodiversität. 
Die Artenvielfalt in Europa kann also nur erhal-
ten werden, wenn die Verwendung von solchen 
Mitteln in großen Teilen der Landwirtschaft 
auf ein Minimum beschränkt wird (Geiger u.a. 
2010: „Persistent negative effects of pesticides 
on biodiversity and biological control poten-
tial on European farmland“). Zu den gleichen 
einschlägigen Ergebnissen kommt eine große 
internationale Überblicksstudie der Vereinten 
Nationen zur Rolle der Insekten als Bestäuber 
in der Lebensmittelproduktion (IPBES 2016). 
  
Zu 6.: Änderung des § 71 
  
Um den Betroffenen eine Anpassung zu ermög-
lichen, wird eine Übergangsfrist eingeführt. 
  
Zu 7.: Aufgrund der Gesetzesänderung ist die 
Inhaltsübersicht entsprechend anzupassen. 
  
Zu Artikel 2: Änderung des Landwirtschafts- 
und Landeskulturgesetzes 

Einfügung der §§ 2a und 2b 
  

§ 2a 
  
Die ökologische/biologische Produktion bildet 
ein Gesamtsystem der landwirtschaftlichen 
Betriebsführung und der Lebensmittelpro-
duktion, die u.a. auf beste umweltschonende 
Praktiken, ein hohes Maß der Artenvielfalt und 
den Schutz der natürlichen Ressourcen abzielt 
(Erwägungsgrund (1) zur Verordnung (EG) Nr. 
834/2007 des Rates vom 28. Juni 2007). Ein 
auf der Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 
834/2007 betriebener ökologischer Landbau 
ist unter anderem aufgrund der strengen Be-
schränkung des Einsatzes von Pestiziden scho-
nender für die Artenvielfalt (Sanders, Hess 
(2019): „Leistungen des ökologischen Land-
baus für Umwelt und Gesellschaft“). Um dem 
Insektensterben wirksam gegenzusteuern wird 
das Ziel festgelegt, den Anteil der ökologischen 
Landwirtschaft stetig auszubauen, wobei bis 
zum Jahr 2025 mindestens 25 %, bis 2035 
mindestens 50 % der landwirtschaftlichen 
Flächen gemäß den Grundsätzen des ökologi-
schen Landbaus gemäß der Verordnung (EG) Nr. 
834/2007 und des Gesetzes zur Durchführung 
der Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft 
oder der Europäischen Union auf dem Gebiet 
des ökologischen Landbaus (Öko-Landbauge-
setz – ÖLG) in der jeweils gültigen Fassung be-
wirtschaftet werden sollen. 
  

§ 2b 
  
Pestizide wirken sich in vielfacher Hinsicht ne-
gativ auf Lebensräume, Pflanzen und Tiere aus. 
Direkte Folgen sind tödliche Auswirkungen auf 
vermeintliche Schädlinge – aber auch „Kolla-
teralschäden“ an anderen Tieren und Pflanzen. 
Die Reduktion des Vorkommens einzelner Arten 

wirkt sich indirekt über die Nahrungskette auf 
andere Lebewesen aus und nimmt ihnen die 
Lebensgrundlage. Gleichzeitig schaffen Pestizi-
de Formen der Landwirtschaft, die natürliche 
Lebensräume zerstören: Monokulturen, enge 
Fruchtfolgen oder nicht heimische Früchte 
zerstören das eingespielte Gleichgewicht. Es 
ist nicht einfach, den Einfluss von Pestiziden 
auf die biologische Vielfalt aus dem Bün-
del an Einflussfaktoren herauszufiltern. Dass 
dieser Einfluss groß ist, wurde in einer 2010 
veröffentlichten, europaweiten Studie deut-
lich: Von dreizehn untersuchten Faktoren der 
landwirtschaftlichen Intensivierung hatte der 
Gebrauch von Insektiziden und Fungiziden die 
schädlichsten Auswirkungen auf die Biodiver-
sität. Die Artenvielfalt in Europa kann also nur 
erhalten werden, wenn die Verwendung von 
Mitteln in großen Teilen der Landwirtschaft auf 
ein Minimum beschränkt wird. Deshalb muss 
der Einsatz von Pestiziden reduziert werden 
(Geiger u.a. 2010: „Persistent negative effects 
of pesticides on biodiversity and biological 
control potential on European farmland“). Zu 
den gleichen einschlägigen Ergebnissen kommt 
eine große internationale Überblicksstudie 
der Vereinten Nationen zur Rolle der Insekten 
als Bestäuber in der Lebensmittelproduktion 
(IPBES 2016). 
  
Zu Artikel 3: Inkrafttreten 
Die Bestimmung regelt das Inkrafttreten.“ 
  
Allensbach, den 13.09.2019 
  
gez. 
Stefan Friedrich 
- Bürgermeister - 
 
 

MITTEILUNGEN DER GEMEINDE
 

Kurz notiert   

Dienststellen geschlossen 
Die Gemeindekasse ist am Donnerstag, den 
19.09.2019 aufgrund einer Schulung ganz-
tags geschlossen. 
Wir bitten um Beachtung und Verständnis. 

  

Störungen am Telefon 
Telekom gräbt in der Kirchgasse 
Eine Störung in den Telefonkabeln macht eine 
Aufgrabung in der Kirchgasse notwendig. Die 
Stelle ist vor Ort bereits gekennzeichnet wor-
den und liegt zwischen Pfarrhaus und Pfarr-
heim im Gehweg. Auftragnehmer der Telekom 
ist die Firma Gaupp aus Engen. Aus dem Hause 
Gaupp kommt die Info, dass die Vorbereitungen 
zur Aufgrabung bereits laufen und die Arbeiten 
in den nächsten Tagen beginnen werden. Be-
troffen von den Einschränkungen in der Stra-
ße sind die Veranstaltungen im Pfarrheim und 
der nahe gelegene Kindergarten. Während der 
Grabungsarbeiten ist die Kirchgasse erschwert 
erreichbar. 

Baustelle im Rebgarten 
Eine neue Baustelle wird in der KW 38 im Bereich Im Rebgarten beginnen, so die Ankündigung 
der seitens der Gemeinde beauftragten Firma Behringer aus Hüfingen und Unger aus Frickingen. 
In den auf dem Foto dargestellten Grundstücken werden in den nächsten Wochen die Ver- und 
Entsorgunsleitungen verlegt und danach enstehen voraussichtlich nach und nach mehrere private 
Gebäude. Für die nächsten Wochen sind hier erst mal die Tiefbauer mit den Baggern am Werk und 
verlegen Kanalrohre und neben der Wasserleitung auch diverse Kabel. 
Die Anwohner in der Sackgasse haben mit Behinderungen zu rechnen. Im Bereich des Wende-
hammers am Ende der Straße bestehe dann ein durch das Landratsamt angeordnetes Parkverbot. 
Die Grundstückseigentümer und Anwohner werden um Verständnis für diese Maßnahme gebeten.   
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Flickstellen in den Straßen zum 
Schulanfang beseitigt 
In der Hegner Straße sind Ver- und Entsor-
gungsleitungen gebaut worden. Vor dem 
Schluanfang war es möglich, dass der Belag im 
Gehweg wiederhergestellt wurde. Dies war den 
Verantwortlichen sehr wichtig. Zur Zeit laufen 
in diesem Bereich noch private Tiefbauarbeiten 
am Arbeitsraum der Keller und das Verfüllen 
der Gräben an den Gebäuden. 
Fertiggestellt wurden auch die Beläge nach 
Aufgrabungen im Weinberg und in Freudental 
in der Stöckenhofstraße. Auch in diesen Berei-
chen sind Ver- und Entsorgungsleitungen für 
private Gebäude gelegt worden.  

Die Einengung in der Radolfzeller Straße bleibt 
noch mehrere Monate aufgebaut. Der Gehweg 
auf der Südseite kann nicht genutzt werden 
und die Fußgänger müssen die Straße über-
queren. Hier entsteht ein privates Gebäude. 
Eine Baustelle der Telekom in der Kirchgasse ist 
angekündigt und sollte von kurzer Dauer sein. 
Eine Einengung in der Kapplerbergstraße ist 
abgebaut und ein beschildertes Parkverbot ist 
wieder aufgehoben. Diese Baustellen sind ab-
geschlossen.  
 
 

ZU VERSCHENKEN

Haben auch Sie etwas, das Sie nicht mehr ge-
brauchen können? Alles, was zum Wegwerfen 
zu schade ist, kann hier in einer kostenlosen 
Kleinanzeige zum Verschenken angeboten wer-
den. 
Wenden Sie sich bitte an: Bürgermeisteramt, 
Tel.: 801-24, oder per e-mail an mitteilungs-
blatt@allensbach.de 
  
Rider Vario Trainingsgerät, Kettler 
Cross-Trainer Atro, Kettler, beide mit Anleitung 
Tel. 9975741 
  
Kirschbaumvitrine, 2,10m x 1,80m x 0,50m 
Tel: 2715 ab 17.00 Uhr  
 
 
FREIWILLIGE FEUERWEHR  
ALLENSBACH

Termine: 

Samstag, 14.09., Probe Höhenrettung 
Mittwoch, 18.09., 20.00 Uhr, 
Probe Maschinisten Gesamtwehr 
  
Fahrzeugbrände

In der Nacht des 15.08.2019 um 23:27 Uhr 
wurde die Feuerwehr Allensbach Abteilung Al-
lensbach alarmiert. Anwohner meldeten einen 
Fahrzeugbrand in der Radolfzellerstraße. Beim 
Eintreffen der Einsatzkräfte konnte ein bereits 
abgelöschter PKW angetroffen werden. Dieser 
wurde mit der Wärmebildkamera kontrolliert. 
Zeitgleich konnten die Einsatzkräfte, in einer 
Seitenstraße, einen weiteren PKW in Voll-
brand vorfinden, welcher halb in einer Garage 
und unter einem Balkon stand. Die Feuerwehr 
löschte das zweite brennende Fahrzeug ab und 

kontrollierte die Einsatzstelle mit einer Wär-
mebildkamera auf weitere Glutnester. Das an-
grenzende Wohnhaus und die Garage wurden 
im Anschluss belüftet. Während des Einsatzes 
musste eine Person aufgrund der eingeatme-
ten Rauchgase rettungsdienstlich behandelt 
werden. Nach einer Stunde konnten die Ein-
satzkräfte wieder einrücken. Die Einsatzstelle 
wurde an die Polizei übergeben. Für Fragen zur 
Brandursache und Schadenshöhe verweisen 
wir an die Polizeidirektion Konstanz.  
  
Ausgelöster Heimrauchmelder 
Am 04.09.2019 um 19:41 Uhr wurde die Feu-
erwehr Allensbach, Abteilung Allensbach, zu 
einem ausgelösten Heimrauchmelder in der 
Hochstraße alarmiert. Vor Ort konnten die 
Einsatzkräfte schnell Entwarnung geben. Der 
Rauchmelder hatte ohne ersichtlichen Grund 
ausgelöst. Nachdem die Einsatzstelle an die 
Polizei übergeben war, konnten die Einsatz-
kräfte wieder einrücken. 
First Responder 
Auf der Rückfahrt vom ausgelösten Heim-
rauchmelder wurde der Löschzug der Feuer-
wehr Allensbach über Funk von der integrier-
ten Rettungsleitstelle zu einem First Responder 
Einsatz abgerufen. Gemeldet wurde eine rea-
nimationspflichtige Person am Bahnhof in Al-
lensbach. Die Feuerwehr leistete erste Hilfe bis 
zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Danach 
konnten alle Einsatzkräfte einrücken. 
  
Ausgelöster Heimrauchmelder 
Am 09.09.2019 um 21:59 Uhr wurde die Feu-
erwehr Allensbach, Abteilung Allensbach, zu 
einem ausgelösten Heimrauchmelder in den 
Erlenweg alarmiert. Nach Eintreffen der Ein-
satzkräfte konnte das Piepsen des ausgelösten 
Rauchmelders bereits wahrgenommen werden. 
Da jedoch niemand die Wohnungstür öffnete, 
wurde diese durch die Feuerwehr geöffnet. In 
der Wohnung konnte der ausgelöste Melder 
ausfindig gemacht werden. Er hatte ohne er-
sichtlichen Grund ausgelöst. Nachdem die Ein-
satzstelle an die Polizei übergeben war, konn-
ten die Einsatzkräfte wieder einrücken.   
 
 
LOKALE AGENDA 21 
ALLENSBACH

Familie und Freizeit 

  
Eltern-Kind-Treff 
Der Krabbeltreff für Eltern und ihre Kinder star-
tet wieder. Die Känguru-Gruppe trifft sich alle 
14 Tage donnerstags zwischen 9.30 Uhr und 
11.30 Uhr im Bürgertreff, Höhrenbergstr. 15. 
Die nächsten Termine sind am 19.09., 10.10. 
und 17.10.2019. Das Treffen ist unverbindlich, 
kostenlos und kann von jedem besucht werden. 
Wer vorab noch Fragen hat, kann unter Tel.: 
933426 Kontakt aufnehmen. 

  

Energie, Ressourcen, Klimaschutz 

  
Energiewendetage 2019 
Nach einer längeren Pause beteiligt sich der 
Arbeitskreis dieses Jahr wieder an den Energie-
wendetagen Baden-Württemberg. 

Als Schwerpunkt hat sich der Arbeitskreis die-
ses Mal die Elektromobilität gesetzt. Zusam-
men mit der Firma Car-Ship wird das Konzept 
zum E-Carsharing in Allensbach vorgestellt 
und über weitere Möglichkeiten der E-Mobi-
lität informiert. Hierzu gibt es gleich zwei Ver-
anstaltungstermine. 
Samstag, 21. September, 13.30 bis 18.30 Uhr 
am Rathausvorplatz neben dem Suserfest 
Sonntag, 22. September, 12.00 bis 17.00 Uhr 
am Bahnparkplatz, Konstanzer Straße 
Hier gibt es dann eine praktische Einweisung 
an der Ladesäule, Probefahrten können unter-
nommen werden und natürlich kann man sich 
direkt bei www.car-ship.jetzt anmelden. 
  

Treffen der Arbeitskreise 

  
Der Arbeitskreis Energie, Ressourcen, Klima-
schutz trifft sich am 16. September, 20.00 zu 
einer Sitzung im Vereinsheim, Radolfzeller Str. 
25 (Hintereingang). 
Der Arbeitskreis Gesundheit trifft sich am 20. 
September, 9.10 Uhr zu einer Sitzung im Bür-
gertreff, Höhrenbergstr. 15. 
Gäste und neue Mitglieder sind herzlich will-
kommen. 
 
 

Katholische Öffentliche Bücherei St.Nikolaus

Lesen - Spielen - Leute treffen

Dienstag 17 -19 Uhr
Freitag 16 -18 Uhr

Rathausplatz 2, Tel.:801-18
www.allensbach.de/buecherei

leih' dir was!
Mitten im Ort...oder im Netz:

IST IHRE HAUSNUMMER 
GUT ERKENNBAR?

Im Notfall 
kann diese 
entscheidend 
für rasche Hilfe 
durch den Arzt 
oder den  
Rettungsdienst 
sein!
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DAS KULTUR- UND VERKEHRSBÜRO INFORMIERT

Allensbach Hat’s 

umsonst & draußen 

Allensbach Entdecken 
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KATH. PFARRGEMEINDEN 
ST. NIKOLAUS UND ST. JOSEF

Freitag, 13. September – 
Hl. Johannes Chrysostomus 
 9.00 Uhr Ökumenischer Einschulungsgottes-
dienst in St. Nikolaus, Allensbach 
17.00 Uhr Rosenkranzgebet in St. Nikolaus,  
Allensbach 
  
Samstag, 14. September 
18.00 Uhr Eucharistiefeier in St. Martin, 
KN-Wollmatingen 
  
So, 15. September – 24. Sonntag im 
Jahreskreis 
 9.30 Uhr Kirchenfrühstück im Pfarrheim 
Allensbach 
11.00 Uhr Eucharistiefeier in St. Nikolaus, 
Thema: Achtsamkeit, musikalische Gestal-
tung: Conceptions  
Im Gedenken an: Mirko Cvrlje 
11.00 Uhr Parallel dazu Kindergottesdienst 
im Pfarrheim Raum Franziskus, Beginn in der 
Kirche St. Nikolaus 
11.00 Uhr Eucharistiefeier in St. Gallus, 
KN-Fürstenberg   
  
Mittwoch, 18. September – Hl. Lambert  
18.30 Uhr Ökumenische Abendandacht in 
den Kliniken Schmieder, Allensbach 
  
Donnerstag, 19. September 
9.30 Uhr Eucharistiefeier der Kath. Frauen-
gemeinschaft in St. Nikolaus, Allensbach 
Im Gedenken an: Erwin Krieger 
  
Freitag, 20. September 
17.00 Uhr Rosenkranzgebet in St. Nikolaus,  
Allensbach 

  

Ministrantenplan für Allensbach 

Sonntag, 15. September 11.00 Uhr Gruppe A 
 
 
KLOSTERKIRCHE  
ST. KONRAD HEGNE

24. Sonntag im Jahreskreis  
  
Samstag, 14. September – 
Fest Kreuzerhöhung 
09:30 Uhr Festgottesdienst mit Klosterchor 
17:30 Uhr Vesper 
  
Sonntag, 15. September  
07:30 Uhr Laudes 
09:30 Uhr Eucharistiefeier 
17:00 Uhr Eucharistische Anbetung 
17:45 Uhr Vesper 
  
Montag, 16. September – Hl. Kornelius und 
Cyprian (G) 
07:00 Uhr Laudes  
10:30 Uhr Eucharistiefeier in der Krypta 
17:00 Uhr Eucharistische Anbetung 
17:45 Uhr Vesper 

Dienstag, 17. September – 
Fest der Wundmale des Hl. Franziskus 
07:00 Uhr Laudes 
17:45 Uhr Eucharistiefeier mit Vesper 
(Gedächtnis für Verstorbene) 
  
Mittwoch, 18. September – 
Geburtstag von Schwester Ulrika 
07:00 Uhr Laudes   
10:30 Uhr Pilgergottesdienst in der Krypta 
17:00 Uhr Eucharistische Anbetung 
17:45 Uhr Vesper 
 
Donnerstag, 19. September 
07:00 Uhr Eucharistiefeier mit Laudes 
17:15 Uhr Rosenkranz 
17:45 Uhr Vesper 
  
Freitag, 20. September - Hl. Andreas Kim 
Taegon und Paul Chong Hasang (G) 
07:00 Uhr Laudes 
11:45 Uhr „Gebet vor dem Kreuz“ 
17:45 Uhr Eucharistiefeier mit Vesper 
(Gedächtnis für Verstorbene und in den 
Anliegen der Ulrika Pilger)  
 
 
GEMEINSAME MITTEILUNGEN

Öffnungszeiten im Pfarrbüro  

Montag,   9.00-11.00 Uhr 
Dienstag   9.00-11.00 Uhr, 
 16.00-18.00 Uhr 
Donnerstag   9.00 bis 11.00 Uhr 
Mittwoch und Freitag geschlossen 
Tel: 9312-0 
Fax: 9312-20 
E-Mail: pfarramt.nikolaus@kath-wa.de 
Internet: www.kath-wa.de 
  
Diakon Martin Beck 
Telefon: 9312-12 
E-Mail: beck@kath-wa.de 
: 
Sabine Späth  (Hausmeisterin Pfarrheim und 
Kirche St. Nikolaus) 
Montag - Freitag 8.00 Uhr - 10.00 Uhr 
Telefon: 9312-16 
E-Mail: spaeth@kath-wa.de 

  

Kirchenfrühstück am 15.09.2019 in 
Allensbach 

Wir erwarten Sie! 
zum Kirchenfrühstück am Sonntag 15.09.2019 
um 9:30 Uhr im Pfarrheim St. Nikolaus Allens-
bach. 
Gemütlich frühstücken, Zeit für Gespräche, 
Einstimmen auf den Gottesdienst 

  

Tankstelle St. Nikolaus 

Gottesdienst am 15.09.2019 11 Uhr mit Pater 
Kretz zum Thema „ Achtsamkeit “  
Musikalische Gestaltung Conceptions 
Wir freuen uns auf Sie! 

Kreis der älteren Generation  

Der Kreis der älteren Generation trifft sich am 
Dienstag, den 17.09. um 14.30 Uhr im Pfarr-
heim St. Nikolaus. Thema: „Farben ins Leben 
bringen“. Sie sind herzlich eingeladen, wir freu-
en uns über rege Teilnahme. 
  

Kloster Hegne  

Ein Tag im Kloster 
Termin: 18.09.2019, Leitung: Sr. Josefa,Beginn: 
9 Uhr an der Klosterpforte, Ende: ca. 18:15 Uhr 
Kosten: 18 Euro pro Person,Treffpunkt. Kloster-
pforte 
Anmeldung: Tel.: 07533/807-121 oder: 
info@kloster-hegne.de 
Im Rahmen einer Klosterführung lernen Sie die 
vielfältigen Einsatzbereiche der Hegner Kreuz-
schwestern kennen und wie sich ihr Motto „Of-
fen für Gott – offen für die Menschen“ ganz 
konkret gestaltet. Sie nehmen am Gebet und 
an den Mahlzeiten teil. Und da Sie den Tag 
im Kloster mit anderen interessierten Men-
schen verbringen, wird auch der gegenseitige 
Austausch zu einer bereichernden Erfahrung. 
Eine Tonbild-Präsentation über Sr. Ulrikas Le-
ben und ihren geistlichen Weg kann verstehen 
helfen, warum unzählige Menschen diese Se-
lige als Fürsprecherin anrufen und ihre letzte 
Ruhestätte in der Krypta der Klosterkirche auf-
suchen. 
  
Kloster Hegne – Referat Bildung 
Infos zu den Kursen im Referat Bildung unter 
Tel-Nr. 807-260 oder 
www.kloster-hegne.de/bildungsprogramm 
  

Kontemplations-Wochenende 

Termin: 18. – 20. Oktober 2019 (Fr – So), 18 bis 
14 Uhr, Leitung: Ricarda Wagner 
Kursgebühr: 195,– € (inkl. Verpflegung ohne 
Übernachtung/Frühstück) 
Kontemplation ist eine Form der Meditation, 
die auf die spirituellen Traditionen der Ost- 
und Westkirche zurückgeht. Durch verschiede-
ne Übungen soll der Mensch absichtslos und 
achtsam in der Gegenwart Gottes verweilen 
und das Wirken Gottes in sich selbst und in 
seinem Leben wahrnehmen. Unsere Kontem-
plationskurse umfassen Meditationszeiten (20 
bis 25 Minuten), meditatives Gehen, Kurzrefe-
rate, Impulse, Körperwahrnehmungsübungen 
und Angebote für Einzelgespräche. Die innere 
Achtsamkeit findet ihren äußeren Ausdruck im 
Schweigen während der Kurse.  
 
 
ÖKUMENISCHE 
NACHRICHTEN

Ökumenischer Bibelkreis  

am Mittwoch, 18. September im Katholischen 
Pfarrheim St. Nikolaus um 10.00 Uhr. 
Das dritte Evangelium im Neuen Testament 
ist ein langer Brief des Arztes Lukas an seinen 
Freund Theophilus. Ihm will er helfen, seines 
Glaubens sicher zu werden. Er unterzog sich der 

KIRCHENNACHRICHTEN
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Mühe nachzuforschen, was Zeitgenossen Jesu 
berichteten. Er hat keine Mythen und Märchen 
erzählt, sondern gut bezeugte Tatsachen. Sein 
Glaube und unser Glaube ruht auf ihnen. 
Herzliche Einladung, mit uns diese Quelle un-
seres Christlichen Glaubens zu erschließen.  
 
 
EVANG. KIRCHEN- 
GEMEINDE ALLENSBACH

Sonntag 15. September 2019 
10.00 Uhr Den Gottesdienst hält Pfr. Johannes 
Stahl, Leiter der Sektion Afrika / Basler Mission 
und Kooperationspartner in Sachen Entwick-
lungsarbeit Kamerun. 
Nach dem Gottesdienst Gesprächsgelegen-
heit beim Kaffee. Freunde und Mitglieder des 
Christlichen Aktionsbündnisses Allensbach 
(CAB) treffen sich danach mit dem Referenten 
zum Mittagessen und Vorplanung 2020. 
Montag 16. September 2019 
14.00 Uhr Jungbläserkurs, 
Leitung Werner Engelhard 
Dienstag  17. September 2019 
20.00 Uhr Posaunenchor „Bodanrück“ 
in Allensbach im Gemeinderaum 
Leitung: Werner Engelhard 
Mittwoch  18. September 2019 
10.00 Uhr Ökumenischer Bibelkreis in der 
Evang. Gnadenkirche 
18.30 Uhr Abendandacht Kliniken Schmieder 
Donnerstag 19. September 2019 
12.00 Uhr Einladung zum Mittagstisch in der 
Gnadenkirche! 

Einfach – schmackhaft – gut! 
Wir holen Sie auch gerne ab! Bei Rückfragen, 
auch wegen des Abholdienstes, wenden Sie 
sich bitte an das Evang. Pfarramt (Tel 6310) 
oder bei Frau Ruth Weber (Tel. 9361234) 
20.00 Uhr Allensbacher Vokal Ensemble (AVE) 
Leitung: Philipp Heizmann 
  

NEU ZUGEZOGEN?  
Herzlich willkommen!  

Und eine Bitte des Gemeindewahlausschusses: 
Wenn Sie mit erstem Wohnsitz in der Kom-
mune Allensbach seit Mai / Juni neu gemeldet 
sind, wenden Sie sich bitte umgehend ans Pfar-
ramt, damit wir prüfen können, ob Sie im Wäh-
lerverzeichnis bereits als Gemeindeglied erfasst 
sind und - falls noch nicht - damit wir Sie im 
direkten Verfahren noch ins Wählerverzeichnis 
aufnehmen können. 

  
Die Kirchengemeinde Allensbach plant über den 
Veranstalter ECC vom  20.04.-28-04.2020 eine 
„Studienreise Armenien“. 
Inklusive Flug/Rückflug (Zürich), Fahrten im 
Land mit Reisebus, Besichtigungsprogramm 
(zugeschnitten auch für ältere und gehbeein-
trächtigte Personen), Eintrittsgeldern, Reise-
führung, Frühstück-Abendbrot ca. 900,- EU pro 
Person. 
Informationen über Homepage: 
https://www.ev-kirche-allensbach.de/ 
Im Moment ist zunächst noch nicht rechtsver-
bindliche Interessensbekundung erwünscht. 

Rückmeldung bis zum 30. September (07533 
6310 oder 0163 3912491 oder frank-uwe@
kuendiger.net). Das Zustandekommen und der 
endgültige Preis hängt von der Teilnehmerzahl 
ab. 
  

Pfarramt 

Das Büro des Pfarramtes ist am Dienstag von 
15.00 – 17.00 Uhr und am 
Mittwoch und Donnerstag jeweils von 9.00 Uhr 
– 11.00 Uhr geöffnet. 
In der Zeit vom 11.- 24. September ist das Pfar-
ramt am Dienstag nicht geöffnet. 
Telefonisch können Sie das Pfarramt unter der 
Tel.-Nr. 6310 erreichen. 
  

Diakonie 

Information – Beratung – Hilfe 
Die Vorsitzende des Diakonie-Fonds, Frau Ruth 
Weber, steht für Information und Beratung 
oder praktische Hilfen bereit und ist telefo-
nisch unter der Nr. 9361234 oder über das 
Pfarramt zu erreichen. Frau Weber vermittelt 
gern Kontakte zu Fachberatungsstellen der 
Evangelischen Kirche. 
E-Mail: pfarramt@ev-kirche-allensbach.de 
Homepage: www.ev-kirche-allensbach.de 

  

Impuls für die kommende Woche  

Christus spricht: Was ihr getan habt einem von 
diesen meinen geringsten Brüdern, da habt ihr 
mir getan. (Mt 25,40)  

DLRG ORTSGRUPPE 
ALLENSBACH e.V.

Es geht wieder los - DLRG Kinderschwimm-
kurs im Oktober 2019 
Im Oktober findet erneut ein Schwimmkurs für 
Kinder im Bad der Kliniken Schmieder in Al-
lensbach statt, das uns freundlicherweise für 
die Ausbildung zur Verfügung gestellt wird. 
Dazu sei jetzt auf die feststehenden Modalitä-
ten hingewiesen: 
  
Kursinhalt: 
Ausbildung von Nichtschwimmern ab ca. 6 
Jahren mit dem Ziel der Wassergewöhnung mit 
Abtauchen, Schweben und Gleiten im Wasser 
und letztlich das „Seepferdchen“ zu machen. 
  
Dauer des Kurses: 
3 Wochen Kompaktkurs, von Samstag, 
den 28.09.2019 bis einschl. Samstag, den 
19.10.2019, jeweils Montag, Mittwoch und 
Samstag (3 x pro Woche je 30 min.) und in 3 
Gruppen hintereinander.  Achtung – der Kurs 
findet auch über den 03.10. statt! 
  
Uhrzeiten montags und mittwochs: 
Gruppe 1: Treffen pünktlich 17.00 Uhr 
Gruppe 2: Treffen pünktlich 17.30 Uhr 
Gruppe 3: Treffen pünktlich 18.00 Uhr 
Samstags beginnen die Gruppen 13.15 Uhr, 
13.45 Uhr und 14.15 Uhr. 

TERMINE & VERANSTALTUNGEN DER VEREINE
Teilnehmer: 
Da wir ein 1:1-Verhältnis von Kindern und Be-
treuern anstreben, ist die Teilnehmerzahl auf 
10 Kinder pro Gruppe begrenzt, also 30 Kids 
insgesamt. Helfer sind immer willkommen! 
Die Aufnahme erfolgt ausschließlich nach 
dem Alter der Kinder, d.h. die Älteren haben 
Vorrang. Erfahrungsgemäß finden die 6 bis 
7jährigen sofort Platz (d.h. Jahrgänge: Sommer 
2013 sowie 2012 und älter), die Jüngeren je 
nach Nachfrage. 
  
Kursgebühr: 
Pro Kind 60,– € inkl. Versicherung; DLRG-Mit-
glieder bezahlen nur 30,– €. Die Gebühr wird zu 
Beginn des Kurses fällig. 
Für Urkunde und Abzeichen der Seepferd-
chen-Prüfung kommen 5,– € dazu. 
  
Anmeldung  
Die Anmeldephase ist auf 1 Woche begrenzt 
vom 15.09. bis 21.09.2019 (jeweils 20 Uhr) 
und ist ausschließlich online möglich! 
Interessenten melden sich dazu bitte über 
das Kontakt-Formular auf unserer Homepage, 
Kurs-Anmeldung (www.allensbach.dlrg.de). 
Bitte geben Sie Name, Vorname des Kindes, 
genaues Geburtsdatum, Ihre Telefonnummer 
und Adresse (sowie evtl. Uhrzeitenwünsche) 
deutlich an. Unvollständige Angaben und Mel-
dungen außerhalb der oben angegebenen Frist 
können leider nicht berücksichtigt werden! Die 
ausgewählten Teilnehmer werden telefonisch 

bis 24.09.2019 abends benachrichtigt. 
Die Anmeldung gilt in jedem Fall erst nach 
der telefonischen Zusage durch die DL-
RG-Gruppe! 
  
Achtung! 
Die Bezahlung der Kursgebühr erfolgt dann am 
Freitag, 27.09.2019 um 18.30 Uhr in der DL-
RG-Wachstation zusammen mit einer Einwei-
sung für die anwesenden Eltern. 
Bitte diesen Termin unbedingt mit in Ihre Pla-
nungen aufnehmen – im Verlaufe des Kurses ist 
keine Zahlung (außer evtl. der Prüfungsgebühr) 
mehr vorgesehen. 
  
DLRG im September: 
Zum Ende der diesjährigen Wachsaison möch-
te die DLRG ihren aktiven Helfern und Ret-
tungsschwimmern wieder ein Sommer-Ab-
schluss-Grillfest anbieten. 
Am kommenden Samstag, 14.09. ab 17.00 
Uhr wird an der Wachstation wieder der Grill 
angeworfen; die DLRG stellt dazu eine Grund-
versorgung an Grillwürsten und ausreichende 
kühle Getränke. Wer sich noch andere Köstlich-
keiten auf den Grill legen will, kann diese gerne 
selbst mitbringen. Außerdem sind Salat- und 
Nachtischspenden  herzlich willkommen ! 
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MEIN PLATZ IM ALTER 
FÖRDERVEREIN 

Jeden Mittwoch
14.00 Uhr Skatfreunde
14.30 Uhr Geselliger Spielenachmittag
im Vereinsheim
Radolfzeller Straße 25
- NACHBARSCHAFTSHILFE
- BETREUUNGSGRUPPEN

Bild: Mein Platz im Alter e.V. 

Notfalldose – Notfallhelfer aus dem Kühl-
schrank 
Donnerstag, 19. September 2019 
Uhrzeit: 9 – 12 Uhr 
Ort: Rathausplatz, 78476 Allensbach 
Der Verein Mein-Platz-im Alter stellt am 19. 
September auf einem Stand während des 
Wochenmarkts eine Notfalldose vor. An Mit-
glieder des Vereins wird die Notfalldose dann 
dort verteilt. Die Aktion wird am 26. Septem-
ber und 10. Oktober wiederholt.  
Diese kleine Plastikdose hat es in sich. Sie ent-
hält einen Vordruck, in den der Bewohner oder 
die Bewohnerin, gegebenenfalls unter Mithilfe 
einer Vertrauensperson, die in einem Notfall 
wichtigen Daten eingetragen hat.  
Das sind, neben den persönlichen Daten, Kon-
taktdaten von Personen, die im Notfall benach-
richtigt werden sollen, Bevollmächtigte sowie 
Verfügungen und deren Aufbewahrungsort. Ein 
besonders wichtiger Teil sind die medizinischen 
Daten wie chronische Krankheiten, Allergien, 
Operationen, Prothesen und aktuelle Medika-
tion.  

Damit die Rettungskräfte diese Dose mit ih-
rem Inhalt sicher auffinden, wird sie immer in 
der Tür des Kühlschranks der Wohnung aufbe-
wahrt. Auf ihre Existenz weist je ein mitgelie-
ferter Aufkleber am Kühlschrank und an der 
Wohnungstür hin. Der Vorsitzende des Vereins 
Mein Platz im Alter, Jürgen Saegert, begründe-
te die Aktion: „Die Verfügbarkeit individueller 
medizinischer Daten kann Leben retten. Solan-
ge die elektronische Gesundheitskarte und die 
datensichere Infrastruktur für Medizindaten 
noch nicht existiert, ist die Notfalldose eine 
sichere Hilfe für die Rettungskräfte und eine 
Beruhigung besonders für unser älteren Mit-
bürger“.  

Die, mit freundlicher Unterstützung der Son-
nenapotheke in Allensbach beschaffte Not-
falldose, wird jeweils am 19. und 26. September 
und am 10. Oktober während des Wochen-
marktes kostenlos an die Mitglieder verteilt.  
 
 
MUSIKVEREIN 
ALLENSBACH

Seegartenkonzert mit 
Instrumentenvorstellung 
Am Sonntag, den 15.09. findet um 11 Uhr das 
Seegartenkonzert mit dem Musikverein Allens-
bach statt. Im Anschluss an das Seegartenkon-
zert, um ca. 12 Uhr, findet  eine Instrumenten-
vorstellung statt. Interessierte Kinder können 
sich hier über verschiedene Instrumente, wie 

z.B. Posaune, Trompete und Klarinette infor-
mieren und diese ausprobieren. 
Im Rahmen der Instrumentenvorstellung erhal-
ten die Kinder und ihre Eltern auch Informati-
onen über die Jugendarbeit und verschiedenen 
Angebote des Musikvereins, z.B. die Unterstüt-
zung bei der Anschaffung eines Instruments.  
Der Musikverein freut sich auf zahlreiche klei-
ne und große Zuhörer und Interessierte. 
  
Erste Probe und nächster Auftritt der Juka 
Die Juka startet nach der Sommerpause mit 
ihrer ersten Probe am Freitag, den 13.09.2019 
um 18.45 im Untergeschoss der Grundschule. 
Ihren nächsten Auftritt hat sie am 21.09.2019 
beim Suserfest auf dem Rathausplatz. Interes-
sierte Kinder, Jugendliche oder Eltern dürfen 
gerne mal bei der Probe reinschnuppern!  

GALGENVÖGEL  
ALLENSBACH 1963 e.V.

Das Suserfest, eine Allensbacher Tradition muss erhalten bleiben 

Erstmalig veranstalten 
die Trachtengruppe Al-
lensbach gemeinsam 
mit den Galgenvögel 
Allensbach das diesjäh-
rige Suserfest. 

Längst hat sich das mit 
Zwiebelkuchen, Suser 
und weiteren regionalen 
Spezialitäten im Sep-
tember stattfindende 
Suserfest etabliert und 
ist immer zahlreich be-
sucht worden. 

Denn seit über 20 Jahren 
wird das Suserfest von 
Allensbachern für Allens-
bacher und natürlich für 
Gäste organisiert. Damit 
auch dieses Jahr wie-
der genügend freiwillige 
Helfer einen reibungs-
losen Ablauf des Festes 
gewährleisten können, 
erfolgt die Organisati-
on erstmalig durch zwei 
Vereine. Beide standen 
bereits in den letzten 
Jahren in engem Kontakt 
und halfen mit Material 
und Manpower aus und 
so kam man schnell ge-
meinsam auf die Idee, dieses Fest zusammen zu stemmen. Denn bei einem waren sich die beiden 
Vorstandschaften sofort einig: “Allensbacher Tradition muss weitergelebt werden”. 

Wir haben uns für dieses Jahr ein tolles Rahmenprogramm einfallen lassen: 
Gässle-Streifzüge rund um den Rathausplatz, Führungen durch die Foto Ausstellung im Heimat-
museum, Platzkonzert mit der Jugendkapelle Allensbach, Tanz-Auftritt der Trachtengruppe und für 
die Jüngeren Kinderschminken und tolle Tatoos zum selbermachen. 

Natürlich kann auch wieder das eigene Obst mitgebracht werden (max. 25kg) um es live auf dem 
Rathausplatz auf traditionelle Weise zu Saft verarbeiten zu lassen. 

Seien Sie also auch dieses Jahr dabei und feiern Sie mit uns am 21. September 2019,  ab 11 Uhr, 
beim Suserfest auf dem Rathausplatz in Allensbach 
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AUS DEM SPORTLEBEN

SPORTVEREIN  
ALLENSBACH 1907

Fußball

Der Fehlstart ist perfekt  
Nach dem Pokal aus gegen Südstern startet der 
SV Allensbach mit 2 Niederlagen in die neue 
Kreisliga Saison. Nach einer ausgeglichenen 
Anfangsviertelstunde schießt Max Kochlöffel 
in der 25 Minute aus der Distanz, der Ball setzt 
auf dem nassen Kunstrasen auf und geht links 
zum 0:1 rein. Der SVA strahlte wenig Torgefahr 
aus und agierte meist nur mit langen Bällen. In 
der 37. Minute gab es eine weitere Torchan-
ce für die Gäste die Timo Seidel zur Ecke klärt. 
Daraus resultierte das 0:2 für die SG Ligge-
ringen/Güttingen. In der 2. Halbzeit erstmals 
durch einen Freistoß eine gefährliche Situation 
für den SVA. In der 58. Spielminute dann der 
Anschlusstreffer durch Markus Binder. Danach 
witterte der SV Allensbach seine Chance das 
hier doch noch was geht und bekam in der 80. 
Spielminute dann einen Foulelfmeter den Mar-
co Thiemann zum 2:2 verwandelte. 8 Minuten 
später wieder ein Elfmeter jedoch diesmal für 
die Gäste. Timo Seidel hält den SVA mit einer 
Glanzparade im Rennen. Kurze Zeit später je-
doch das entscheidende 2:3 der Gäste.  
 
 
KRAFTSPORTVEREIN 
ALLENSBACH

Gelungener Saisonauftakt beim 
KSV Allensbach 
Dem KSV Allensbach glückte zum Saisonstart 
im Kampf gegen den Mitaufsteiger in die süd-
badische Verbandsliga ASV 1885 Freiburg der 
erhoffte Heimsieg. In einem engen und aus-
geglichenen Kampf gelang den Allensbachern 
am Ende nach einer 8:7 Pausenführung ein 
knapper aber nicht unverdienter 19:15 Erfolg. 
Vor einer tollen Kulisse gelang den Bodensee-
ringern somit auch dank der lautstarken Unter-
stützung des heimischen Publikums ein durch-
aus gelungener Saisonauftakt. 
Die Kämpfe im Einzelnen: 
57 kg: Leon Brender übernahm im Kampf 
gegen Nima Rad von Beginn an die Initiati-
ve und konnte eine sichere 6:0 Führung er-
kämpfen, die der Freiburger bis zur Pause auf 
8:4 verkürzen konnte. Nach der Pause gelang 
dem jungen Allensbacher die entscheiden-
de Aktion zum wichtigen Schultersieg. (4:0) 
130 kg: Sergo Ninua beherrschte gegen den 
körperlich starken Richard Dilger nahezu über 
die gesamte Kampfzeit das Geschehen. Nach ei-
ner 7:1 Pausenführung stand er nach sechs Mi-
nuten als verdienter 9:3 Punktsieger fest. (6:0) 
61 kg: Armin Kratzer fand gegen den agil kämp-
fenden Serghei Baumann nur schwer in den 
Kampf und stand beim Stand von 0:13 bereits 
kurz vor einer technisch überhöhten Punktnie-
derlage. Doch dann fand er besser in den Kampf 
und konnte noch auf 5:13 verkürzen. (6:3) 
98 kg: Der Neuzugang Abdullah Adigüzel zeigte 
in seinem ersten Kampf für den KSV Allensbach 
gegen den körperlich starken Sebastian Hug 
eine gute Leistung. Die knappe 4:2 Pausen-

führung konnte er nach einem zwischenzeit-
lichen Stand von 4:4 in der Schlussphase des 
Kampfes noch in einen 7:4 Punktsieg ausbau-
en und so den erhofften Sieg erkämpfen. (8:3) 
66 kg: Markus Köhne hatte mit Ivaylo Dimov 
den stärksten Gästeringer zum Gegner. Köhne 
zeigte zwar eine kämpferisch gute Leistung, 
konnte aber eine Schulterniederlage in der 
dritten Kampfminute nicht verhindern. (8:7) 
86 kg: Teimuarz Beradze zeigte gegen Mo-
ritz Bettge seine ganze Klasse. Mit schnellen 
Schwunggriffen konnte er bis zur Pause eine 
sichere 9:0 Punkteführung erkämpfen. Diese 
baute er im zweiten Kampfabschnitt in ei-
nen souveränen 14:0 Punktsieg aus. (11:7) 
71 kg: Timo Frank zeigte gegen Tobias Mil-
ler einen engagierten Kampf und versuch-
te immer wieder selbst Aktionen zu starten. 
Doch der Freiburger verstand es geschickt 
die umkämpften Situationen für sich zu nut-
zen und wurde daher noch in der ersten 
Kampfhälfte Überlegenheitssieger. (11:11) 
80 kg: Hannes Ehinger hatte mit Florin Aurel 
Ciuciu einen starken Gegner. Nach einer Phase 
des Abtastens fand der Freiburger immer besser 
in den Kampf und konnte nach einer 0:9 Punkte-
führung einen Schultersieg erkämpfen und so-
mit die erstmalige Freiburger Führung. (11:15) 

75 kgA: Maximilian Gerneth wurde kampflos 
Sieger, da Freiburg keinen Gegner stellte. (15:15) 
75 kgB: Nicolai Rothmund gelang gegen Jan 
Kanzler ein wahrer Blitzsieg. Bereits mit der 
ersten Aktion konnte er seinen Gegner schul-
tern und somit den Allensbacher Gesamterfolg 
absichern. (19:15) 
  
KSV Allensbach muss auf fremden Matten 
antreten 
Am kommenden Samstag, den 14.09.2019 
müssen die Aktiven beim ASV Vörstetten an-
treten. Die Vörstetter mussten gegen die starke 
RG Lahr zum Saisonauftakt zwar eine Niederlage 
hinnehmen, sie verfügen aber über einen star-
ken und sehr ausgeglichenen Kader und sind si-
cherlich in der oberen Tabellenhälfte zu erwar-
ten. Somit erwartet die Allensbacher gleich im 
ersten Auswärtskampf eine ganz schwere Auf-
gabe, die die Bodenseeringer mit dem Schwung 
des Heimsiegs im Schwarzwald angehen wol-
len. Kampfbeginn in der Heinz-Ritter-Halle in 
Vörstetten (Marchstr. 46) ist um 20:00 Uhr. 
Auch die Jugendmannschaft startet am 
kommenden Samstag mit einem Auswärts-
kampf beim SV Dürbheim II in die neue Sai-
son. Kampfbeginn in der Turnhalle Dürbheim 
(Hauptstraße) ist um 18:30 Uhr.  

TENNISCLUB 
ALLENSBACH

Deutschen Mannschafts-Meisterschaften 
Vom 18.- 21.07.19 fand die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft der Altersklasse U 11 in Es-
sen statt. Neben den Fähigkeiten im Tennis, sind auch die koordinativen, spielerischen Elemen-
te in diesem DTB-Talent-Cup entscheidend. Fünf Jungs und fünf Mädchen aus dem badischen 
Verband qualifizierten sich für dieses Groß-ereignis, bei dem die 18 Landesverbände aus ganz 
Deutschland um den Titel der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft kämpften. Finja Eckert vom TC  
Allensbach ist Mitglied des Landesverbands Baden´s. Außer Tennis im Einzel, Doppel und Mixed, 
wurden auch Spiele im Fußball, Hockey und Fußball-Tennis ausgetragen. Ebenfalls verlangten die 
verschiedensten Sprung-, Wurf- und Geschicklichkeits-Staffeln den Kindern über 4 Tage von mor-
gens bis abends alles ab. Nur ein Punkt hinter dem Württembergischen Verband stand man in der 
Endabrechnung mit dem Bayrischen Verband punktgleich auf Platz 3. Der Sieg ging an Niedersach-
sen-Bremen. Dieses enge Endergebnis lässt für die Zukunft hoffen und die Kids feierten Ihre super 
Leistungen ausgelassen. 
 

 vorne v. links: siebte Person, Finja Eckert
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Week(e)and Meet“ ist aus der Sommerpause 
zurück! 
Die Spieler unserer Herren 65  laden   alle 
Freunde des Tennissports herzlich ein am Frei-
tag, 13.09.19  mitzuspielen. Die Tennisplätze 
stehen aktiven und passiven Mitgliedern und 
interessierten Gästen von 18 – 20 Uhr zur Ver-
fügung. 
Da Spaß und Geselligkeit im Vordergrund ste-
hen, eignet sich dieses Treffen ganz besonders 
für Wiedereinsteiger, Schnuppermitglieder und 
Breitensportler. Für den anschließenden Aus-
klang halten die Herren 65 eine leckere Über-
raschung bereit – vorbeikommen, mitspielen 
und genießen! 
Am 20.09.19 findet kein Week(e)and Meet 
statt, da auf unserer Anlage die Konstanzer 
Stadtjugendmeisterschaft 2019 ausgetragen 
wird. 
Bereits jetzt vormerken - Für die letzte Veran-
staltung in dieser Saison von Week(e)and Meet 
am 27.09.2019 sind unsere Jungstars der Her-
renmannschaft verantwortlich. 
 
 
SEGLERVEREINIGUNG  
GNADENSEE ALLENSBACH

14. September - Absegeln 
Am kommenden Samstag, dem 14.September, 
treffen wir uns um 13 Uhr im Clubhaus zu 
unserem traditionellen Absegeln. Geplant ist 

mit seiner Vorschoterin Theresia.  
Schon fast tradionell folgte das Oktoberfest 
auf dem Clubgelände, welches jeweils von den 
“Greenhornern” organisiert wird. Das sind Neu-
mitglieder, die sich auf diese Weise den Mit-
gliedern vorstellen und so die Gemeinschaft 
kennen lernen. Eine große Runde entsprechend 
gekleideter Segler bevölkerte das Festzelt: her-
vorragend organsiert; Weißwurstessen und 
Weißbier für den Durst wurden gerne ange-
nommen. Die Organisatoren Sarah, Kai und Tim 
haben es verstanden, die Mitglieder mit einem 
sehr kurzweiligen Programm zu unterhalten 
und so den Abend wie im Flug vergehen zu las-
sen. Dabei haben wir dann eine jodelnde Miss 
Oktoberfest gekürt und einen “Knoten-King” 
als Mister Oktoberfest. Alles in allem eine Ver-
anstaltung, die alle unsere Sinne bedient hat: 
die Segler in uns und auch die Feschter – wir 
freuen uns auf die nächsten Greenhorner. 

in diesem Jahr ein kleiner Segeltörn mit Treff-
punkt bei unserer Johanna. Seekarte und Be-
steck und/oder elektronische Navigationsmittel 
sollten dazu mitgebracht werden.  
Nach dem Plausch auf dem Wasser treffen wir 
uns am Clubhaus zum Dünneleessen und fröh-
lichem Beisammensein - Freunde und Gäste 
sind wie immer herzlich willkommen.   
 
 
YACHT-CLUB  
ALLENSBACH

Einmal Glück in der diesjährigen Saison: die 
Windvorschau für unsere Oktoberfestregatta, 
die diesmal gleichzeitig auch das Absegeln 
darstellt, versprach Wind. Wenn auch nicht 
das, was sich gemeinhin ein Segler als Wind 
wünscht, aber er pendelte immer zwischen 2 
und 3 Bft. So konnten zwei Wertungsläufe auf 
der für den erwarteten Schwachwind verkürz-
ten Regattastrecke durchgeführt werden. Alle 
fieberten dem Start entgegen - Wolf Ilmer ging 
gleich in Führung und gab diese im ersten Lauf 
auch nicht mehr ab. Im zweiten Durchgang 
schaffte es dann Michael Luib durch geschickte 
Streckenwahl an Wolf vorbeizugehen. Gegen 
16.00 Uhr ist der Wind dann eingeschlafen; 
nur ein Segler hat das Zeitlimit nicht geschafft. 
Gewonnen hat Michael Luib mit seiner Crew 
vor Wolf Ilmer mit Vorschoter Peter Winter; 
den dritten Platz erkämpfte sich Adolf Jetter 

VOLKSHOCHSCHULE
Vhs – Außenstelle Allensbach - Wir bitten 
um Beachtung: 
Die neuen Volkshochschul-Programme ab Sep-
tember 2019 sind da. 
Die Programmhefte liegen aus bei: der Ge-
meinde Allensbach, Rathausplatz 1+8, beim 
Kultur-und Tourismusbüro Allensbach, bei der 
Ortsverwaltung Hegne. Ebenso bei der Bezirks-
sparkasse Reichenau in den Filialen Allensbach, 
Kaltbrunn und Hegne, bei der Volksbank Kons-
tanz-Radolfzell in unserer Filiale in Allensbach, 
und beim Empfang der Schmieder Kliniken 
Allensbach. Das neue Semester 2019/2020 
startet bereits mit vielen Kursen im September 
2019. Weitere Informationen für eine Zehner-
karte für Bewegung & Gesundheit  finden Sie 
auf der Homepage der VHS. 
Anbei nun die kommenden VHS-Kursangebo-
te in Allensbach für das kommende Semester: 
  
Programm 09/2019 – 03/2020 
Film- und Vortragsreihe des BUND, Arbeitskreis 
Elektrosmog in Allensbach, mit der VHS 
FILM VON KLAUS SCHEIDSTEGER UND LO-
THAR MOLL:  
DIE GESUNDHEITLICHE WIRKUNG DER MO-
BILFUNKSTRAHLUNG - FAKTENCHECK 
Filmvorführung mit Diskussion 
Dieser Film bietet einen Einblick in die ge-
sundheitlichen Auswirkungen der Mobil-
funkstrahlung. Sie erfahren Fakten aus der 
unabhängigen, der militärischen und der Ge-
heimdienstforschung, letzteres durch den 
Whistleblower Barrie Trower aus England, der 
mit zwei Medizinprofessoren und zwei Krebs-
forscherinnen eindrücklich vor den globalen 

weitreichenden Folgen warnt, wenn man nicht 
auf Strahlenminimierung hinarbeitet. Der Ko-
autor Klaus Scheidsteger ist für eine Diskussion 
anwesend. 
  
Allensbach, Kurs 10075 
Klaus Scheidsteger, Investigativer Journalist 
und Filmemacher 
Do, 14.11.19, 19.30-21.00 Uhr 
Allensbach; DRK-Heim, Höhrenbergstraße 15 
7,00 € Schüler/-innen und Studierende mit 
Ausweis und mit vhs-Vortragskarte frei. 
Kein Bankeinzug bei Anmeldung über die 
Homepage, nur Abendkasse! 
  
MEIN KIND: HARMONISCHES WIR DURCH 
POSITIVE SPRACHE 
Durch bewußte Kommunikation das Mitein-
ander verbessern 
Workshop für junge Eltern 
Wie Sie und Ihr Kind miteinander sprechen, 
entscheidet sehr viel darüber ob es zwischen 
Ihnen gut oder schlecht läuft. Positives Spre-
chen, also die Verwendung positiver Formu-
lierungen, kann im Familienalltag Wunder 
bewirken. Lernen Sie, wie Sie typische Kon-
fliktsituationen durch Ihre Art der Kommuni-
kation einfach lösen können. Bauen Sie eine 
wertschätzende Beziehung zu Ihrem Kind 
durch positive und vor allem lösungsorientierte 
Kommunikation auf. 
  
Allensbach, Kurs 16116 
Berenice Altenburger-Kretschmer 
Di, 05.11.19, 18.00-21.00 Uhr 
Grund- und Hauptschule, Schulstraße 12 19,20 € 

„WALDBADEN“ 
Auszeit in der Natur 
Sie sind gern in der Natur und suchen nach 
neuen Wegen, um zu entspannen und zu sich 
selbst zu kommen? „Waldbaden“ (jap. Shinrin 
Yoku) ist ein begleiteter, sehr langsamer Spa-
ziergang im Wald. Mit kleinen Übungen zu 
Atmung, Wahrnehmung und Achtsamkeit las-
sen wir den Alltag hinter uns und genießen die 
Natur, kommen ins Hier und Jetzt und schaffen 
Raum für innere Stille. Wir entspannen auf ei-
ner tiefen Ebene und tanken dabei die wohl-
tuende Wirkung des Waldes für Körper, Geist 
und Seele. 
Bitte mitbringen: wetterangepaßte Kleidung 
(ggf. Regenhose), Wanderschuhe, kleine Sit-
zunterlage, Flasche Wasser   
Allensbach, Kurs 300010 
Angela Klein, Dipl. Biologin, Naturpädagogin, 
Naturtherapeutin (Exist) 
Fr, 20.09.19, 14.00-18.00 Uhr 
Treffpunkt: Wild- und Freizeitpark, Park-
platz-Ende 26,00 €   
QIGONG 
Die fließend sanften Atem- und Bewegungs-
übungen des Daoyin Yangsheng Gong aus dem 
„Gesundheitsschützenden Qigong nach Prof. 
Zhang Guangde“ bringen Körper, Geist und 
Seele ins Gleichgewicht. Sie dehnen und kräf-
tigen die Muskulatur, das Bindegewebe und 
die inneren Organe, steigern die Konzentrati-
onsfähigkeit und mehren unsere Lebensfreude. 
Damit sind sie eine ideale Methode zur Stress- 
prävention. 
Bitte mitbringen: bequeme Kleidung, flache 
Schuhe 
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Allensbach, Kurs 318104 
Gerold Gerber, Qigong-Lehrer BVTQ 
10 x Di ab 24.09.19, 20.00-21.30 Uhr 
Hegne, Gemeinschaftsraum, Zum Schwarzen-
berg 1 98,00 € 
Dieser Kurs erfüllt die Kriterien für eine Zuzah-
lung durch die Krankenkassen. 
  
Allensbach, Kurs 318105 
Gerold Gerber, Qigong-Lehrer BVTQ 
10 x Di ab 14.01.20, 20.00-21.30 Uhr 
Hegne, Gemeinschaftsraum, Zum Schwarzen-
berg 1 98,00 € 
Dieser Kurs erfüllt die Kriterien für eine Zuzah-
lung durch die Krankenkassen. 
  
RÜCKENFIT 
Den Rücken stark machen, den Körper in Ba-
lance bringen und sich geschmeidig bewegen. 
Die gelenkschonende Gymnastik stabilisiert 
den Rücken, löst Verspannungen und sorgt für 
eine bessere Haltung, dabei steht auch Ihre in-
dividuelle Situation im Mittelpunkt. Sie lernen 
viele nützliche Tricks kennen, die Ihnen dabei 
helfen, Ihre Wirbelsäule zu Hause und am Ar-
beitsplatz zu entlasten. Entspannungs- und 
Atemübungen sorgen für Erholung und ein po-
sitives Körpergefühl. 
Bitte mitbringen: feste Turnschuhe, Handtuch, 
Wasser 
  
Allensbach, Kurs 320405 
Maria Speh, Physiotherapeutin; Wirbelsäu-
lengymnastik-Trainer 
12 x Di ab 17.09.19, 19.00-20.00 Uhr 
Allensbach; Kliniken Schmieder, Gym.raum 
(Halle M018) 78,50 € 
Dieser Kurs erfüllt die Kriterien für eine Zuzah-
lung durch die Krankenkassen. 
  
Allensbach, Kurs 320406 
Maria Speh, Physiotherapeutin; Wirbelsäu-
lengymnastik-Trainer 
10 x Di ab 07.01.20, 19.00-20.00 Uhr 
Allensbach; Kliniken Schmieder, Gym.raum 
(Halle M018) 65,50 € 
Dieser Kurs erfüllt die Kriterien für eine Zuzah-
lung durch die Krankenkassen. 
  
Allensbach, Kurs 320408 
Maria Speh, Physiotherapeutin; Wirbelsäu-
lengymnastik-Trainer 
12 x Di ab 17.09.19, 20.00-21.00 Uhr 
Allensbach; Kliniken Schmieder, Gym.raum 
(Halle M018) 78,50 € 
Dieser Kurs erfüllt die Kriterien für eine Zuzah-
lung durch die Krankenkassen. 
  
Allensbach, Kurs 320409 
Maria Speh, Physiotherapeutin; Wirbelsäu-
lengymnastik-Trainer 
10 x Di ab 07.01.20, 20.00-21.00 Uhr 
Allensbach; Kliniken Schmieder, Gym.raum 
(Halle M018) 65,50 € 
Dieser Kurs erfüllt die Kriterien für eine Zuzah-
lung durch die Krankenkassen. 

Allensbach, Kurs 320411 
Regina Dürr-Maichle, Krankengymnastin; Wir-
belsäulengymnastik-Trainer, Pilates Trainer 
10 x Do ab 19.09.19, 08.30-09.30 Uhr 
Feuerwehrhaus Kaltbrunn 65,50 € 
Dieser Kurs erfüllt die Kriterien für eine Zuzah-
lung durch die Krankenkassen. 
  
Allensbach, Kurs 320412 
Regina Dürr-Maichle, Krankengymnastin; Wir-
belsäulengymnastik-Trainer, Pilates Trainer 
10 x Do ab 09.01.20, 08.30-09.30 Uhr 
Feuerwehrhaus Kaltbrunn 65,50 € 
Dieser Kurs erfüllt die Kriterien für eine Zuzah-
lung durch die Krankenkassen. 
  
PILATES 
Pilates ist eine sanfte, ganzheitlich orientierte 
Trainingsmethode. Mit harmonischen, fließen-
den Bewegungen im Einklang mit der Atmung 
zielt Pilates auf die Stärkung der tief liegenden 
Muskulatur, eine Erhöhung der Körperkraft, 
Flexibilität und Koordination ab. Pilates fördert 
die Konzentrationsfähigkeit und hilft, Stress 
abzubauen. 
Bitte mitbringen: Gymnastikmatte 
  
Allensbach, Kurs 320510 
Ursula Cvrlje, Physiotherapeutin, WSG Trainerin 
12 x Di ab 24.09.19, 19.00-20.00 Uhr 
Bodanrückhalle, Foyer 78,50 € 
  
ELASTISCH UND FIT IM ALTER 
Beweglichkeit, Geschicklichkeit, Koordination, 
Stabilität im Alltag gut meistern können. Dazu 
Musik, die auf fröhliche Weise auflockert. 
Bitte mitbringen: bequeme Kleidung, Gymnas-
tikmatte; Hallenschuhe 
  
Allensbach, Kurs 320701 
N.N. 
15 x Mo ab 16.09.19, 16.00-17.00 Uhr 
Bodanrückhalle 96,00 € 
Wir brauchen Verstärkung! Es sind noch Plätze 
frei in dieser harmonischen Gruppe 
  
FIT FÜR DEN ALLTAG - GANZKÖRPERKRÄF-
TIGUNG 
Die einfachen Übungen kräftigen den ganzen 
Körper, bringen den Kreislauf in Schwung und 
stärken die Kondition. Nebenbei sorgen sanf-
te Entspannungs-techniken für mehr Balance 
und ein neues Körpergefühl im Alltag. Werden 
Sie gemeinsam mit anderen aktiv! Dieser Kurs 
bringt Sie nicht nur ins Schwitzen, sondern 
verbessert auch Ihre Körperwahrnehmung. Gut 
für alle, die ihre Gesundheit stärken und fit 
werden möchten. Ideal auch für Einsteiger. 
Bitte mitbringen: Theraband 
  
Allensbach, Kurs 321001 
Regina Dürr-Maichle, Krankengymnastin; Wir-
belsäulengymnastik-Trainer, Pilates Trainer 
10 x Mo ab 23.09.19, 20.00-21.00 Uhr 
Kliniken Schmieder, Gymnastikraum 65,50 € 
Dieser Kurs erfüllt die Kriterien für eine Zuzah-

lung durch die Krankenkassen. 
  
Allensbach, Kurs 321002 
Regina Dürr-Maichle, Krankengymnastin; Wir-
belsäulengymnastik-Trainer, Pilates Trainer 
10 x Mo ab 13.01.20, 20.00-21.00 Uhr 
Kliniken Schmieder, Gymnastikraum 65,50 € 
Dieser Kurs erfüllt die Kriterien für eine Zuzah-
lung durch die Krankenkassen. 
  
Allensbach, Kurs 321008 
Regina Dürr-Maichle, Krankengymnastin; Wir-
belsäulengymnastik-Trainer, Pilates Trainer 
10 x Do ab 19.09.19, 09.45-10.45 Uhr 
Feuerwehrhaus Kaltbrunn 65,50 € 
Dieser Kurs erfüllt die Kriterien für eine Zuzah-
lung durch die Krankenkassen. 
  
Allensbach, Kurs 321009 
Regina Dürr-Maichle, Krankengymnastin; Wir-
belsäulengymnastik-Trainer, Pilates Trainer 
10 x Do ab 09.01.20, 09.45-10.45 Uhr 
Feuerwehrhaus Kaltbrunn 65,50 € 
Dieser Kurs erfüllt die Kriterien für eine Zuzah-
lung durch die Krankenkassen. 
  
Allensbach, Kurs 321006 
Maria Speh, Physiotherapeutin; Wirbelsäu-
lengymnastik-Trainer 
12 x Di ab 17.09.19, 17.40-18.40 Uhr 
Hegne, Gemeinschaftsraum, Zum Schwarzen-
berg 1 78,50 € Bei schönem Wetter gehen wir 
auch mal raus. 
Dieser Kurs erfüllt die Kriterien für eine Zuzah-
lung durch die Krankenkassen. 
  
Allensbach, Kurs 321007 
Maria Speh, Physiotherapeutin; Wirbelsäu-
lengymnastik-Trainer 
10 x Di ab 07.01.20, 17.40-18.40 Uhr 
Hegne, Gemeinschaftsraum, Zum Schwarzen-
berg 1 65,50 € Bei schönem Wetter gehen wir 
auch mal raus. 
Dieser Kurs erfüllt die Kriterien für eine Zuzah-
lung durch die Krankenkassen. 
  
BODYFIT & FUNCTIONAL TRAINING 
Wir starten zur Erwärmung mit einfachen Ae-
robic-Elementen zu Musik, trainieren damit das 
Herzkreislaufsystem und fördern die Koordina-
tion. Zur Verbesserung von Kraft und Beweg-
lichkeit folgt eine gezielte Funktionsgymnas-
tik, „von Kopf bis Fuß“, mit Übungselementen 
aus den Bereichen Pilates, Faszientraining und 
Yoga. Entspannungsübungen und ein ausge-
wogenes Stretching runden das Programm ab. 
Bitte mitbringen: Sportkleidung, Handtuch, 
Turnschuhe 
  
Allensbach, Kurs 321066 
Ulla Drodofsky, Krankengymnastin 
12 x Mi ab 25.09.19, 19.30-20.30 Uhr 
Allensbach; Kliniken Schmieder, Gymn.raum 
(Halle M 4) 77,00 € 
 
 

PRIMO-SERVICE

Anzeigenannahme
Mit Ihrer Werbung im Mitteilungsblatt bleiben Sie im Gedächtnis Ihrer Kunden. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung: 
  Tel. 0 77 71 / 93 17 - 11   Fax 0 77 71 / 93 17 - 40   anzeigen@primo-stockach.de
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Die „Mobile Saftmoschte“ 
kommt! 
Eigener Saft von eigenem Obst? Die Kaltbrun-
ner Aktion „Mobile Saftmoschte“ macht es 
wieder möglich: am 30. September 2019 auf 
dem Müllerhof. Das angelieferte Obst wird 
in der mobilen Safterei gewaschen, gemah-
len, gepresst, pasteurisiert und in praktische 
sogenannte Bag-in-Box-Behältnisse gefüllt, 
wahlweise in 5- oder 10-Liter-Gebinde. Der 
Saft lässt sich bequem mittels eines Hahnes 
abzapfen. In der angebrochenen Box bleibt der 
gekühlte Saft mindestens zwei Monate, unge-
öffnet ein Jahr haltbar.  
Durch die schonende Erhitzung bei maximal 78 
Grad wird eine optimale Saftqualität erreicht. 
Möchten Sie dabei sein? Sie sollten mindestens 
150 kg Obst anliefern, damit Sie „Ihre“ Füllung 
bekommen. Weitere Informationen und An-
meldung bei: Markus Zipf, Kaltbrunn, Tel. 51 34 
 
 

Sicher gehen und stehen: Ein 
Kurs zur Sturzvermeidung 
Ein regelmäßiges Training der Fußmuskel-Ko-
ordination erhöht die Gehsicherheit und dient 
damit auch der Sturzprophylaxe. In einem Kurs 
des DRK Ortsvereins Konstanz können Teil-
nehmer Ihr Gleichgewicht verbessern, dessen 
Bedeutung nicht unterschätzt werden sollte. 
Die Teilnehmer lernen zudem, auf Unebenhei-
ten des Untergrunds zu reagieren. Der Kurs mit 
der Fußexpertin Brigitte Kopatsch beginnt am 
Dienstag 8. Oktober 2019 um 10.00 – 11.00 Uhr. 
Der Kurs findet im DRK OV Konstanz, Luisenstr. 

1 statt und kostet 45 Euro für 6 Kurseinheiten.  
Anmeldung: DRK OV Konstanz, Tel. 62970, 
familie@ov-kn.drk.de  
 
 

Einladung zur Machbarkeitsstudie 
für eine Radschnell verbindung 
zwischen Konstanz, Radolfzell 
und Singen 
Fahrradfahren ist praktisch, gesund und gut 
für die Umwelt. Aus diesem Grund wird die 
Nutzung des Fahrrads nicht nur in der Freizeit, 
sondern auch auf alltäglichen Wegen immer 
beliebter. 
Um diesen Trend zu stützen, ließ der Landkreis 
Konstanz ein kreisweites Radverkehrskonzept 
erarbeiten. Im Frühjahr 2019 beauftragte das 
Landratsamt die Planungsbüros VIA eG und 
brenner Bernard GmbH mit der Durchführung 
einer Machbarkeitsstudie für eine Radschnell-
verbindung zwischen Konstanz, Radolfzell und 
Singen. Die Studie wird durch das Land Ba-
den-Württemberg gefördert. 
Radschnellverbindungen verstehen sich als er-
gänzendes Angebot zum übrigen Radverkehrs-
netz und richten sich insbesondere an Pendeln-
de, die im Alltag hohe Entfernungen mit dem 
Fahrrad zurücklegen. Um eine durchschnittli-
che Reisegeschwindigkeit von 20 km/h zu er-
reichen, sollen Radschnellverbindungen direkt 
und steigungsarm geführt werden und mit ho-
her Oberflächenqualität ausgestattet sein. Die 
Breiten ermöglichen das Nebeneinander-fah-
ren und Überholen sowie das störungsfreie 
Begegnen. Dies bedeutet, dass Radschnellver-
bindungen im Zweirichtungsverkehr mit einer 

Breite von 4,00 m und im Einrichtungsverkehr 
mit einer Breite von 3,00 m ausgeführt werden. 
Sie können ebenso wie die übrigen Radverbin-
dungen selbstständig, straßenbegleitend oder 
auf Nebenstraßen geführt werden. Für zu Fuß 
Gehende wird in der Regel ein eigener Gehweg 
zur Verfügung gestellt. 
Die Aufgabe der laufenden Machbarkeitsstudie 
ist es, unter Berücksichtigung laufender Infra-
struktur- und Stadtentwicklungs projekte sowie 
naturschutzrechtlicher Belange die Umsetz-
barkeit einer solchen qualitativ hochwertigen 
Verbindung zwischen den Städten Konstanz, 
Radolfzell und Singen sowie den Gemeinden 
Allensbach und Reichenau zu prüfen. 
Gemeinsam mit einer Steuerungsgruppe, in der 
neben den Fachämtern des Landkreises Kons-
tanz auch die betroffenen Städte und Gemein-
den, mehrere Interessenverbände für Mobilität 
und Umweltschutz, die Polizei und die Schwei-
zer Nachbargemeinde Kreuzlingen sowie der 
Kanton Thurgau vertreten sind, wurden bereits 
erste mögliche Trassenverläufe entwickelt. Im 
Rahmen von drei Öffentlichkeitsveranstaltun-
gen erhalten die Bürgerinnen und Bürger die 
Möglichkeit, diese Trassenvorschläge einzuse-
hen und mit den beauftragten Planungsbüros 
zu diskutieren. 

Die Veranstaltungen finden an den folgenden 
Terminen statt: 
23. Oktober 2019 in Radolfzell, Milchwerk 
24. Oktober 2019 in Singen, Rathaus 
(Bürgeramt) 
29. Oktober 2019 in Konstanz, Landratsamt 
(Großer Sitzungssaal) 
Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 
18 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 

WEITERE MITTEILUNGEN
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Der Urlaubsspeck soll weg? Kein Problem!
Komm am Mittwoch um 19.00 Uhr nach Langenrain
ins Bürgerhaus. Dort erwartet Dich ein vielseitiges
Sportprogramm mit einem Mix aus Aerobic, Tae Bo,
Bauch-Beine-Po und Yoga. 
Bei Rückfragen: Tel. 07533/3186 

20%
30% 40%

Zum Herbstauftakt

bis Ende Oktober

Wer Bäume versteht, kann sie pflegen.
Zielgerichteter Sommerschnitt
ab jetzt durch unser Baumpflegeteam

in Seilklettertechnik.
Rufen Sie einfach an und vereinbaren Sie 

einen Termin mit uns.

GARTENFORUM
Dipl.-Ing. (FH) Eva Eisenbarth
Weiherstraße 20
78465 Konstanz-Dettingen  
Tel.: 07533 949 770 • www.gartenforum.com 

Rüstiger Rentner/in gesucht 
Haben Sie Spaß an Immobilien, Organisation von Renovationen, 
Kontakt mit Mietern und Handwerkern? 
Arbeitsgebiet Allensbach, Konstanz. Wir suchen Sie! 

Bitte melden Sie sich unter 07533 / 5089 

Unser Traum – ein Eigenheim am See
Wir sind eine junge und glückliche Familie, die ein 

behagliches Häuschen sucht (min. 120 m² Wfl, 5 Zi., Garten).
Eine Vermittlung, die zum Verkaufsabschluss führt, 

honorieren wir mit 2000 €. 
Wir freuen uns schon auf Ihre Nachricht!

07732 /9589495, 01733266629, tim.benz@mail.de 

1 Doppelparker 
in Tiefgarage in Allensbach 

Alemannenstr./Scheffelstr. ab sofort zu vermieten. 
49 Euro monatlich inkl. aller Nebenkosten 

Tel. 07533 940492 

Suche 2-3-Zimmer-Wohnung 
Allensbacherin (Beamtin, Nichtraucher, keine Haustiere)  

sucht ab sofort 2-3-Zimmer-Wohnung zur Miete oder zum Kauf. 
Tel. 0172/530 3137 





Pflanzen - Überwinterung
Gärtner auf der Reichenau holt-pflegt-überwintert und bringt

Ihnen Ihre Pflanzen! Bitte melden unter 0176 - 12 92 06 10 
Gärtnerei Josef Müller 

Gudrun Worgull
Fachärztin für Innere Medizin

Notfallmedizin
Hausärztin

Radolfzeller Str. 36, 78476 Allensbach, Telefon 0 75 33 / 27 73

Liebe Patientinnen und liebe Patienten,
zum 01.10.2019 werde ich meine hausärztliche Tätigkeit

aufgeben. Für Ihr mir entgegengebrachtes Vertrauen möchte
ich mich herzlichst bedanken.

Herr Dr. Tisch-Rottensteiner
wird als mein Nachfolger ab dem 07.10.2019 die Praxis

mit dem bekannten Team fortführen. 
Es würde mich sehr freuen, wenn Sie auch Ihm

Ihr Vertrauen schenken.

Vom 16.09.2019 bis zum 04.10.2019
ist die Praxis geschlossen.

Praxisübernahme
Dr. Kai Tisch-Rottensteiner 

Facharzt für Allgemeinmedizin 
Notfallmedizin & Palliativmedizin 

Radolfzeller Str. 36, 78476 Allensbach , Telefon 07533 / 2773 

Zum 01.10.2019 übernehme ich die Hausarzt-Praxis von
Frau Worgull in Allensbach. Es ist mir eine Freude Sie 
zukünftig mit dem bekannten Team weiter zu betreuen. 

Sprechstunden: 
Montag bis Freitag 8- 12 Uhr 

Montag  16- 18 Uhr 
Dienstag 16-19 Uhr 
Freitag 14- 16 Uhr 

und nach Vereinbarung 

Aus organisatorischen Gründen sind wir ab dem 07.10.2019 
zu den angegebenen Sprechstunden für Sie da. 

„Kreativer Kindertanz & Ballett“ 
mittwochs, im Kath. Pfarrheim St. Nikolaus, Allensbach, Kirchgasse 2

30 Euro monatlich
Probestunde kostenlos
15.00 Uhr - 15.50 Uhr für 3½ - 5-Jährige
16.00 Uhr - 16.50 Uhr für 6 - 8-Jährige
17.00 Uhr - 17.50 Uhr für 9 - 11-Jährige
Einzel-Tanz & Bewegungstherapie für Kinder und Jugendliche
gerne auf Anfrage!

Infos + Anmeldung bei
Silke Findeisen
Staatlich anerkannte Tanzpädagogin & Bewegungstherapeutin 
Telefon 0160 - 11 11 220 

„Tanz der Stille“ 
Meditation, Tanz, Entspannung

Neu mittwochs ab 18.09.2019
im Kath. Pfarramt St. Nikolaus, Allensbach, Kirchgasse 2

Einzelstunde 15 Euro, 5er-Karte 65,- Euro, 10er-Karte 120,- Euro
Probestunde kostenlos
20.00 Uhr - 21.30 Uhr

Einzel-Tanz & Bewegungstherapie auf Anfrage!

Infos + Anmeldung bei
Silke Findeisen
Staatlich anerkannte Tanzpädagogin & Bewegungstherapeutin 
Telefon 0160 - 11 11 220 

Ristorante Pizzeria Gnadensee  
seit 1998 Zum Echten Italiener

Inh. Fam. Niosi 
Konstanzer Strasse 11

78476 Allensbach (gegenüber Bahnhof) 
Tel. 07533-3349 oder 4055   

Liebe Gäste,  
wir haben vom 09.09. bis 30.09.2019 Betriebsurlaub! 

Ab 1. Oktober sind wir für Sie wieder da. 
Wir bitten um Verständnis 

Alfredo und Ihr Gnadensee Team 
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Starten Sie nach der Sommerpause 
in unsere beliebteste Aktion!
Deswegen ist tierisch gute Laune angesagt.  
Mit dieser guten Laune schalten Sie 6 Anzeigen  
und bezahlen nur 4. 

Na? Fühlt sich Ihr September schon gut für Sie an?  
Unsere Aktion gilt vom 9.9. bis 8.11.19 in den  
Kalenderwochen 37 bis 45.

Es gelten unsere AGB (siehe www.primo-stockach.de) und 
unsere aktuelle Preislisten für Gewerbetreibende und Wer-
beagenturen (gültig ab 1. Januar 2019). * Um in den Genuss 
dieser Aktion zu kommen liefern Sie bitte Ihre druckfähi-
gen, fertigen Anzeigenvorlagendaten bis donnerstags, 9 Uhr 
in der Vorwoche. Ebenfalls bitten wir um die Abbuchungs-
erlaubnis, andere Zahlungsmethoden sind ausgeschlossen. 
Ihre Anzeigenschaltung muss durch sechs teilbar (wöchent-
liche Erscheinungsweise) oder durch vier teilbar (14-tägige 
Erscheinungsweise) sein und in sechs/ vier aufeinanderfol-
genden Wochen geschalten werden. Alle bestehenden Ra-
batt-, Abschluss- und Skontovereinbarungen mit unserem 
Verlag sind außer Kraft gesetzt. Jedoch wird das mm-Vo-
lumen Ihrem Kundenkonto gutgeschrieben. Farbzuschläge 
sind nicht rabattierfähig. Die zwei günstigsten Ausgaben 
sind für Sie kostenlos. 

TIERISCH GUT GELAUNT... 
IM SEPTEMBER GIBT ES WIEDER RABATTE!

6 Anzeigen 

schalten -  

4 Anzeigen 

bezahlen



1. Schmerzfrei ohne Operation
effektive, individuelle, nicht invasive Schmerzbehandlung 

2. Fasziendehnungskurs, neue Termine
„Fasziendehnung von Kopf bis Fuß“ 

Erlernen der Übungen zur Selbsthilfe  

Naturheilpraxis Pleimes 
Gewerbegebiet an der B33 Allensbach

Parkplätze vorhanden
0171-1761316, mail@naturheilpraxis-pleimes.de 

www.naturheilpraxis-pleimes.de 





Mietgärtner!
Wir erledigen für Sie sämtliche gärtnerischen Arbeiten.
Gartenpflege - Neu- u. Umgestaltungen
Neu: Vertikale Begrünung im In- und Outdoorbereich

Büro Info: Tel. 0 77 71 -87 67 87 • Mobil 01 63 -3 43 47 89
E-Mail: info@mink-gaerten.de • RADOLFZELL - Ziegelei

seit 1995



www.bestattungen-deggelmann.de

Inh. Bernd Brodmann,  78476 Allensbach 
Tel. 07533/802-0 www.brodmann.de

Volkswagen Nutzfahrzeuge
Autohaus
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